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Allgemeine Daten:
 
Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis
 
 
Fläche:
 
Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederu ng)
davon:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzverteilung der Parteien 
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Allgemeine Daten:

Bundesland 
Regierungsbezirk
Kreis 

Fläche:  

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederu ng)
davon: Gebäudefläche und untergeo
 Betriebsfläche (unbebaut)
 Erholungsfläche (unbebaut)
 Verkehrsfläche
 Landwirtschaftsfläche
 Waldfläche
 Wasserfläche
 Flächen anderer Nutzung

Sitzverteilung der Parteien 

Partei 

Sitze 

Allgemeine Daten: 

 
Regierungsbezirk 

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederu ng)
Gebäudefläche und untergeo
Betriebsfläche (unbebaut)
Erholungsfläche (unbebaut)
Verkehrsfläche  
Landwirtschaftsfläche
Waldfläche  
Wasserfläche  
Flächen anderer Nutzung

Sitzverteilung der Parteien 

CDU 
Bündnis
Die Grünen

27 

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederu ng)
Gebäudefläche und untergeo
Betriebsfläche (unbebaut)  
Erholungsfläche (unbebaut)  

 
Landwirtschaftsfläche  

 
Flächen anderer Nutzung  

Sitzverteilung der Parteien im Rat: 

Bündnis  90/ 
Die Grünen  

7 

Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederu ng)
Gebäudefläche und untergeo rdnete Freifläche

 

 

SPD 

19 

Statistische Daten

�

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederu ng) 
rdnete Freifläche  

Sitze insgesamt: 68

FDP 

7 

�

Statistische Daten 

Sitze insgesamt: 68 

Die Linke 

3 

Nordrhein Westfalen

Rhein

AfD 
UWG

2 

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf

Rhein-Kreis Neuss

9.952 ha
2.779 ha

236 ha
743 ha

1.292 ha
3.849 ha

483 ha
451 ha
119 ha

UWG-BIG-
Fraktion 

2 

Nordrhein Westfalen 
Düsseldorf  

Kreis Neuss 

9.952 ha 
2.779 ha 

236 ha 
743 ha 

1.292 ha 
3.849 ha 

483 ha 
451 ha 
119 ha 

Piraten 

1 

�

�
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Einwohner: 
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen G ebietsstand) 
 

am 17.05.1939 59.654 am 27.05.1970 114.613 
am 29.10.1946 54.961 am 25.05.1987 142.178 
am 13.09.1950 63.478 am 09.05.2011 150.568 
am 06.06.1961 92.916 
 

 
Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung 
 

am 01.01.2005               151.875 
am 01.01.2006               151.610 
am 01.01.2007               151.626 
am 01.01.2008               151.449 
am 01.01.2009               151.254 
am 01.01.2010               151.280 

am 01.01.2011               151.388 
am 01.01.2012               151.070 
am 01.01.2013               151.486 
am 01.01.2014               152.252 
am 01.01.2015               152.644 

 

�
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neu ss 
 

Arbeitnehmer (am 31.12.2014) insgesamt  68.148 
 
Arbeitslose 
 

Arbeitslose (Mitte Dezember 2015) insgesamt  6.353 
Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2015)  7,8% 
�
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Haushaltssatzung 

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das 
Haushaltsjahr 2016 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein � Westfa-len (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
mit Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss 
vom 18. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der d ie für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und e ntstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
  
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 471.566.163 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 471.566.163 EUR 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf 460.710.657 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 455.314.848 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 11.674.134 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 14.722.673 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 41.639.295 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 40.565.964 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2  
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren  
Aufnahme für Investitionen erforderlich  
ist, wird festgesetzt auf 3.048.539 EUR 
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§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
ermächtigungen, der zur Leistung von  
Investitionsauszahlungen in künftigen  
Jahren erforderlich ist, wird  
festgesetzt auf  1.299.100 EUR 

§ 4 
  
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR 
 
und  
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 5  
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur 
Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird festgesetzt auf 150.000.000 EUR  
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forst- 

wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 205 v.H. 

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 495 v.H. 

2.  Gewerbesteuer auf 455 v.H. 
 
Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorisc he Bedeutung, da der Rat der Stadt 
Neuss am 18.12.2015 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat. 
 

 
§ 7 

 
entfällt 
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§ 8 
 
Im Stellenplan vorgesehene Vermerke über �künftig w egfallende� (kW) oder �künftig 
umzuwandelnde� (ku) Stellen werden wirksam mit dem Ausscheiden des derzeitigen 
Stelleninhabers, es sei denn, der Stellenplan bestimmt einen anderen Zeitpunkt. 
 
 

§ 9 
 

1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßig en Aufwendungen und  
Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO NRW gelten als unerheblich: 

 
 a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
 

 b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwen dungen und  
Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall 

 - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlung en 100.000 � nicht 
übersteigen 

- bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen  mit einem Haus- 
  haltsansatz bis zu 1.000.000 � nicht mehr als 100 .000 � betragen 

 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlunge n mit einem Haushaltsansatz 
über 1.000.000 � höchstens 10% des Haushaltsansatze s, maximal aber 300.000 � 
betragen. 

 
2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßig en Aufwendungen im Rahmen von 

§ 83 GO NRW entscheidet bei inneren Verrechnungen und Abschlussbuchungen der 
Kämmerer. 

 
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und au ßerplanmäßige 

Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen,  entscheidet im Rahmen der 
Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer 

 - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu d eren Lasten die 
Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlung en in entsprechender Höhe in der 
Finanzplanung enthalten sind 

 - bis einschließlich 500.000 �, soweit in den Jahr en, zu deren Lasten die 
Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine ents prechenden Auszahlungen in der 
Finanzplanung enthalten sind. 
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1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss 
 
 
1.1  Ausgangsbasis nach Einführung NKF 
 
Für das Haushaltsjahr 2007 wurde der erste Haushalts plan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Fehlbeträge in d er Planung bzw. im Jahresergebnis führen danach nic ht 
zwangsläufig zur Verpflichtung ein Haushaltssicheru ngskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der 
Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position Eigenkapital auch die Möglichkeit der Bildung einer 
Ausgleichsrücklage geschaffen. Danach kann ein gena u definierter Anteil am Eigenkapital als Ausgleichsrücklage 
ausgewiesen werden. Hiermit können die Kommunen eve ntuell auftretende Ungleichgewichte in der 
Finanzplanung ausgleichen ohne unbedingt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Die 
Ausgleichsrücklage betrug bei der Stadt Neuss in de r Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ca. 76,8 Mio. �. 
 
Das Jahr 2007 schloss im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von - 11,8 Mio. � ab, was im Wesentlichen auf 
zusätzliche Belastungen aus der Umstellung auf das NKF zurückzuführen ist. Nachdem dieser Fehlbetrag zu 
einer Verringerung der Ausgleichsrücklage führte, k onnte der Überschuss des Jahres 2008 in Höhe von 
+ 8,3 Mio. � der Ausgleichsrücklage wieder zugeführ t werden. 
 
Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es ab 2009 zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinna hmen 
und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dies führte  
u.a. dazu, dass die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 mit Fehlbeträgen zwischen - 17,8 Mio. � und - 23,0 Mio . � 
abschlossen. Zum Ausgleich wurden der Ausgleichsrück lage insgesamt 73,3 Mio. � entnommen, sodass diese 
zum Ende des Jahres 2012 vollständig aufgebraucht w ar. 
 
Der Jahresabschluss 2013 ergab einen Überschuss von  rd. + 11,9 Mio. �, der im Wesentlichen auf eine 
Nachzahlung des Landes aus der endgültigen Abrechnu ng der Einheitslasten für die Jahre 2007-2011 
zurückzuführen war. Der Überschuss wurde der Ausgle ichsrücklage zugeführt.  
 
 
1.2  Abschluss des Haushaltsjahres 2014 
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 sah ein Defizit  von - 6,7 Mio. � vor. Im Gesamtergebnis wird derze it ein 
Defizit von ca. - 8,9 Mio. � erwartet. Damit ist da von auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage zum End e des 
Jahres 2014 noch einen Bestand von ca. 3,1 Mio. � a ufweist, der zur Deckung von Defiziten der Folgejahre 
herangezogen werden könnte. Da die Jahresabschlussa rbeiten nicht zuletzt infolge der Umstellung des 
Rechnungswesens auf die Software SAP und der Umgliederung des Tiefbaubereiches in die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung �Tiefbaumanagement  Neuss (TMN)� noch nicht vollständig abgeschlossen 
sind, kann zurzeit noch kein exaktes Ergebnis genannt werden.  
 
Gegenüber der Veranschlagung ergaben sich auf der E rtragsseite Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 
(+ 6,3 Mio. �), denen Wenigererträge bei der Grunds teuer B (- 0,8 Mio. �) und beim Anteil an der 
Einkommensteuer (- 1,5 Mio. �) gegenüber standen. Zu dem blieben die Erträge aus Grundstücksveräußerungen  
im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme A llerheiligen um - 3,5 Mio. � hinter den Erwartungen  
zurück. Allerdings konnten bei den Konzessionsabgab en für die Gasversorgung Mehrerträge von + 2,2 Mio.  � 
realisiert werden. 
 
Aufwandsseitig waren gegenüber den Planansätzen ins besondere bei der Kreisumlage (- 0,9 Mio. �), bei d en 
Zinsaufwendungen im kurz- und langfristigen Bereich (- 2,6 Mio. �) sowie im Rahmen der Forderungsbewertu ng 
(- 1,7 Mio. �) geringere Belastungen zu verzeichnen . Mehraufwendungen ergaben sich jedoch bei den 
abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (+ 0,8 Mio. �), im Bereich des Personal-/Versorgungsetats (+ 2,4 Mio. �) 
und bei der Unterbringung von Kindern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (+ 4,4 Mio. �). Auch konnte d ie 
Entlastung aus der angestrebten Verlagerung der VRR-Verbandsumlage (+ 1,8 Mio. �) in 2014 noch nicht 
realisiert werden.  
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Darüber hinaus waren in 2014 noch Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept zum Haushaltsplan 2013 
veranschlagt (Umgliederung Grünflächen mit 0,3 Mio.  � und Umgliederung St.-Konrad-Bad / 
Gebäudemanagement Neuss und Neusser Bauverein mit 1 ,0 Mio. �), die sich in dieser Form als nicht umset zbar 
erwiesen haben. 
 
 
1.3  Das Haushaltsjahr 2015 
 
Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Rat am 06.02.2015 beschlossen. Mit Schreiben vom 15.04.2015 wurde 
die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher 
Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung am 06.05.2015 in Kraft.  
 
Der Ergebnisplan für das Jahr 2015 ist in Erträgen und Aufwendungen bei einem Gesamtvolumen von 
437,4 Mio. � ausgeglichen.  
 
Die für die Ermittlung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Jahr 2014 um 
+ 10,4 % gestiegen, wobei hierin ein erheblicher Einmaleffekt aus der Einheitslastenerstattung für die  Jahre 2009 
bis 2011 enthalten ist. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss bereits im 
Rahmen der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt  2014/2015 festgesetzten Umlagesatzes von 39,8 v.H. 
ergibt sich für die Stadt Neuss für 2015 ein Ansatz  für die allgemeine Kreisumlage von 88,6 Mio. �, de r auch so 
vom Rhein-Kreis Neuss durch Bescheid vom 26.01.2015 festgesetzt wurde. 
 
Nachdem die Stadt Neuss in den Jahre 2012 und 2013 noch Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie sei t 2014 
abundant, sodass auch in 2015 keine Erträge aus Sch lüsselzuweisungen erzielt werden können. Stattdesse n sind 
in 2015 von der Stadt Neuss im Rahmen des Stärkungs paktes zur Unterstützung notleidender Kommunen 
1,7 Mio. � Solidaritätsumlage an das Land abzuführe n (2014: 0,7 Mio. �). 
 
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden ins gesamt 73,9 Mio. � eingeplant. Dabei berücksichtigt e 
die Kalkulation den aktuellen Personalbestand sowie die tatsächliche Tarifeinigung für die kommunalen 
Beschäftigten und unterstellte eine Steigerung von 2,0 % für den Beamtenbereich. Wenigeraufwendungen a us 
der zum 01.06.2015 zeitversetzten Übertragung des Ta rifabschlusses für die Beschäftigten des Landes auf  die 
Kommunalbeamten stehen Mehraufwendungen insbesondere aus zusätzlichen Zuführungen in die Pensions- und 
Beihilferückstellungen gegenüber. Bezogen auf den G esamtpersonaletat werden für 2015 zusätzliche 
Belastungen von ca. 0,7 Mio. � erwartet. 
 
Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisse s ist das Aufkommen der Gewerbesteuer. Für das Jahr 2015 
wurden Erträge von 161,8 Mio. � und damit + 6,5 Mio . � gegenüber dem Vorjahresansatz eingeplant. Im Er gebnis 
kann von einem Gewerbesteueraufkommen von 179 Mio. � ausgegangen werden, was unter Berücksichtigung 
der Mehraufwendungen für die gegenüber der Veransch lagung zusätzlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage z u 
einer Haushaltsverbesserung von rd. 14 Mio. � führt . 
 
Der planmäßige Ausgleich des Haushalts 2015 stützte sich in erheblichem Maße darauf, dass vom städtische n 
Tochterbetrieb �Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)� in 2015 außerordentlich hohe 
Gewinnausschüttungen erwartet werden konnten, die a uf überaus erfolgreichen Grundstücksgeschäften des 
Betriebes im Jahr 2014 beruhen. Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung des Jahresergebnisses 2015 zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushalt 2016, welche einen Überschuss für 2015 erwarten lässt, und unter 
Berücksichtigung des für Ende 2015 prognostizierten  Bestandes der Ausgleichsrücklage, hat der Rat 
beschlossen, von der planmäßigen Ausschüttung der LV N im Jahr 2015  nur 7,2 Mio. � für den erforderlich en 
Ausgleich der Jahresrechnung 2015 in Anspruch zu nehmen. Die restlichen 15,7 Mio. � der geplanten 
Ausschüttung der LVN, die zum Ausgleich des Jahres 2015 vorgesehen waren, können nunmehr zusätzlich zu m 
Ausgleich des Haushaltsjahres 2016 verwendet werden.  
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1.4  Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2016 
 
Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurf es 2016 und die Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2 019 ist 
die Finanzplanung des Haushaltes 2015, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünf tige 
Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2016 sah dabei als Ausgangspunkt bereits ein D efizit 
von - 14,9 Mio. � vor.  
 
Zentrale Frage bei der Aufstellung und beim Ausgleich des Haushaltsplanes ist die örtliche Entwicklung der 
Gewerbesteuererträge , denn sie tragen mit mehr als einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Auf Basis der 
Steuerschätzung vom November 2015, die für den Betr achtungszeitraum eine durchschnittliche Steigerung von 
+ 3,3 % prognostiziert und der Annahme, dass sich die positive Entwicklung des Jahres 2015 fortsetzt, wurde für 
2016 ein Ansatz in Höhe von 172,5 Mio. � kalkuliert . 
 
Da nach der Modellrechnung des Ministeriums für Kom munales und Finanzen NRW zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 vom Oktober 2015 die Steuerkraft der Stadt Neuss über dem 
Landesdurchschnitt liegt, kann mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen  auch in 2016 nicht gerechnet werden. 
 
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ausgehend von der Prognose der Steuerschätzun g vom 
November 2015 (+ 2,7 %) und dem prognostizierten Aufkommen für das Jahr 2015 für 2016 ein Ansatz von 
73,2 Mio. � etatisiert. 
 
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des für 2015 zu erwartenden Er gebnisses unter 
Anwendung der November-Steuerschätzung sowie der fü r die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen 
kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag von 1,5 Mio. � au s der sog. �Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese 
Entlastung hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer Neuregelung der Eingliederungshilfe in 
Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durch eine Erhö hung des kommunalen Umsatzsteueranteils und hälftig  durch 
eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten d er Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz IV erreicht 
werden. Insgesamt kann für den Gemeindeanteil an de r Umsatzsteuer ein Ansatz von 14,7 Mio. � für 2016 
veranschlagt werden. 
 
Aufgrund der Neuregelung der Einheitslastenabrechnung steht im Jahre 2016 die Abrechnung für zu viel 
gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2014 an. Nach einer vorläufigen Modellrechnung des Ministerium s für 
Inneres und Kommunales NRW vom Oktober 2015 kann hier von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 9,4 Mio. � 
ausgegangen werden. 
 
Die nach dem Umlagengenehmigungsgesetz vor Aufstellung des Haushaltssatzungsentwurfes des Rhein-Kreises 
Neuss durchzuführende Benehmensherstellung über die  Festsetzung des Hebesatzes für die Kreisumlage 
zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehör igen Kommunen wurde mit Durchführung der 
Bürgermeisterkonferenz am 28.10.2015 eingeleitet. I n dieser Sitzung hat der Landrat die Eckdaten des 
Kreishaushaltes für die Jahre 2016/2017 vorgestellt , wonach eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 
40,95 v.H. vorgesehen ist. Im weiteren Verlauf des Benehmensherstellungsverfahrens haben die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und  Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss den Landrat mit 
ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 11.12.2015 aufgefordert, unter Rücksichtnahme auf die wirtschaftli che 
Leistungsfähigkeit der Kommunen auf eine Erhöhung d es Kreisumlagesatzes zu verzichten und stattdessen den 
Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeizuführen. 
 
Deshalb geht die Stadt Neuss davon aus, dass der fü r 2015 gültige Umlagesatz von 39,8 v.H. auch für da s Jahr 
2016 Bestand haben wird. 
 
Die vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW Ende Oktober 2015 veröffentlichte Modellrechnung zu m 
GFG 2016 zeigt, dass die für das Jahr 2016 maßgebende n Umlagegrundlagen der Stadt Neuss um + 12,4 Mio. �  
bzw. rund + 5,0 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Au f Basis dieser Grunddaten und der Annahme, dass der 
Rhein-Kreis Neuss den für das Jahr 2015 maßgebliche n Umlagesatz beibehält, ergibt sich für die Stadt N euss ein 
Ansatz der allgemeinen Kreisumlage für 2016 i.H.v. 94,3 Mio. �. Verglichen mit dem für das Jahr 2015 
festgesetzten Betrag (88,6 Mio. �) sind dies immerh in + 5,7 Mio. � mehr. 
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Für die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistunge n nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % ü ber 
die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird (SGB-II-Umlage) wurde auf Grundlage 
der im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz vorgelegte n Eckdaten des Kreises zu den Kosten der Unterkunft ein 
Ansatz von 11,8 Mio. � für das Jahr 2016 kalkuliert . Dabei wurde eine Entlastung von rd. - 0,7 Mio. � aus dem 
hälftigen Teil der sog. �Übergangsmilliarde� berück sichtigt, der über die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft wirken soll. 
 
Im Rahmen des Stärkungspaktes für überschuldete Kom munen erhebt das Land ab 2014 bis 2022 zur 
Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen eine Solidaritätsumlage  von abundanten Kommunen. 
Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Innere s und Kommunales NRW vom Oktober 2015 muss die Stadt 
Neuss im Jahr 2016 von einem abzuführenden Betrag v on 2,2 Mio. � ausgehen. Gegenüber dem Vorjahr 
bedeutet dies eine zusätzliche Belastung von + 0,5 Mio. �. 
 
Erhebliche Belastungen ergeben sich zudem im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingssituation . 
Insgesamt wurden hier gegenüber der Veranschlagung 2015 in 2016 Mehraufwendungen von rd. + 12,1 Mio. �  
eingeplant, denen jedoch Mehrerträge von + 9,6 Mio.  � gegenübergestellt werden konnten. Da neben den 
Unwägbarkeiten hinsichtlich der Flüchtlingszahlen au ch die Abwicklung der Landes- und Bundeshilfen noch nicht 
geklärt ist, wurde zumindest für die nach der Aufst ellung des Haushaltsentwurfes 2016 weitergehend bereits 
kalkulierbaren zusätzlichen Kosten für Personalmehr bedarfe (+ 1,5 Mio. �) und Unterbringungsmöglichkei ten 
(Container, Traglufthallen usw.) (+ 5,7 Mio. �) unt erstellt, dass diese durch entsprechende Erträge gegenfinanzi ert 
werden können. Um die Besonderheit der Lage hervorz uheben, wurde der Ertrag in dieser Höhe (+ 7,2 Mio.  �) 
nicht als reguläre Kostenerstattung, sondern als �a ußerordentlicher Ertrag� veranschlagt. Eine Gesamtüb ersicht 
zur Veranschlagung ist unter Ziff. 1.6 dargestellt. 
 
Zur Finanzierung des verbleibenden Fehlbedarfes, der sich für das Jahr 2016 abzeichnete, hat der Rat der Stadt 
Neuss aus dem Überschuss der Liegenschaften und Ver messung Neuss (LVN), der für das Jahr 2014 
erwirtschaftet werden konnte, die zusätzliche Veran schlagung einer einmaligen Gewinnausschüttung von 
24,7 Mio. � beschlossen. Diese Möglichkeit eröffnet e sich nicht zuletzt deshalb, da die ursprünglich f ür den 
Ausgleich des Jahres 2015 eingeplante erhebliche Gewinnausschüttung der LVN insbesondere aufgrund 
hervorragender Gewerbesteuererträge nur in deutlich  geringerem Maße erforderlich wurde. 
 
Insgesamt weisen der Haushalt 2016 und die Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2019 im Einzelnen folgend e 
Ergebnisse aus: 
 

Jahr Plan-Ergebnis 
(+) = Überschuss; (-) = Defizit 

2016 +/-         0 T� 

2017 -   25.136 T� 

2018 -   15.557 T� 

2019 -   10.692 T� 

 
Für den Ausgleich der Defizite ab 2017 kann voraussi chtlich nicht auf Bestände der Ausgleichrücklage 
zurückgegriffen werden, da davon auszugehen ist, da ss die nach dem Jahresabschlusses 2014 noch 
verbliebenen Mittel zum Ausgleich des Abschlusses 2015 verwendet werden. Um mittelfristig wieder ein Bestand 
in der Ausgleichsrücklage aufbauen zu können, sind daher weiterhin deutliche Konsolidierungsanstrengungen 
erforderlich.  
 
Wichtig für eine Konsolidierung ist es auch, dass b ei den langfristigen Investitionskrediten eine Entschul-dung 
stattfindet, durch die die Zinsbelastung gesenkt werden kann. 
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Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern ab 2012 eine 
Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand 
nunmehr Brutto dargestellt, also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), das Gebäudemanageme nt 
(GMN), die städtischen Friedhöfe (SFN) sowie (ab 2014 ) das Tiefbaumanagement (TMN) und die LuKiTa 
Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten 
stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e gegenüber. Analog wird auch bei der Veranschlagun g 
von Zinsen und Tilgungen verfahren. Von der Gesamtverschuldung sind diese Kredite abzuziehen, um die 
Schulden auszuweisen, die sich auf das städtische V ermögen beziehen. Diese Schulden gilt es im Rahmen der 
Konsolidierung zu verringern, um entsprechende Zinsentlastungen im Ergebnisplan zu erzielen. 
 
Während der investive Finanzplan in den Jahren 2016 und 2017 noch eine Netto-Neuverschuldung ausweist, ist 
für die Jahre 2018 und 2019 eine Entschuldung abseh bar. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus: 
 

Jahr Netto-Neuverschuldung 
(-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung 

2016 +     878 T� 

2017 +  2.767 T� 

2018 -  1.919 T� 

2019 -  1.851 T� 
 
Im Finanzplanungszeitraum ist damit insgesamt eine Entschuldung von 125 T� vorgesehen. 
 
 
1.5  Ergebnisplan insgesamt 
 
Der Ergebnisplan für das Jahr 2016 hat sich im Verg leich zu den Vorjahresansätzen wie folgt entwickelt : 
 

Haushaltsvolumen 2015 2016 Veränderung 
 Mio. � Mio. � in Mio. � in % 

• Erträge 437,4 471,6 + 34,2 + 7,8 % 

• Aufwendungen 437,4 471,6 + 34,2 + 7,8 % 
 
 
Die wesentlichen Veränderungen zum Haushaltsplan 20 15 liegen dabei in folgenden Bereichen: 
 

E r t r ä g e    (Veränderung zum Vorjahresplan)  Mio. � 
• Gewerbesteuer + 10,7 
• Gemeindeanteil Einkommensteuer + 2,4 
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer + 0,3 
• Erstattung Einheitslastenabrechnung + 5,7 
• Landeszuweisungen Kindertagesbetreuung + 3,5 
• Nutzungsentgelte Übergangswohnheime Asylbewerber + 0,9 
• Landeserstattung Durchführung Asylbewerberleistung sgesetz + 1,5 
• Gebühren Rettungswesen + 0,3 
• Ausschüttung Liegenschaften und Vermessung Neuss ( LVN) + 1,8 
• Außerordentliche Erträge Finanzierung Flüchtlinge + 7,2 
• Sonstiges - 0,1 

S u m m e : + 34,2 
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A u f w e n d u n g e n   (Veränderung zum 
Vorjahresplan) Mio. � 

• Personal-/Versorgungsaufwendungen  
o darin:  Mehrbedarf wg. Flüchtlingssituation: + 1,6  

+ 4,5 

• Kreisumlage + 5,7 
• Beteiligung SGB II + 0,2 
• Gewerbesteuerumlage + 1,6 
• Solidaritätsumlage + 0,5 
• Trägerzuschüsse Kindertageseinrichtungen + 7,8 
• Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen + 0,3 
• Unterbringung Kinder (Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen) + 1,3 
• Leistungen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz + 2,4 
• Krankenhilfekosten Asylbewerber (Erstattung an den Rhein-Kreis) + 1,2 
• Mieten an das GMN 

o darin:  Übergangswohnheime Asylbewerber: + 6,6  
o darin:  Kindertageseinrichtungen: + 1,0 

+ 7,1 
 
 

• Betriebsmittelzuschuss an das TMN + 0,6 
• Zuschüsse an Sportvereine - 0,3 
• Betreuung Kinder (OGS) + 0,3 
• Kosten ITK Rheinland + 0,2 
• Betriebsmittelerstattungen im Rettungswesen + 0,3 
• Bilanzielle Abschreibungen + 0,1 
• Zinsaufwendungen - 0,7 
• Sonstiges + 1,1 

S u m m e : + 34,2 

 
Einzelheiten zu den Ertrags- und Aufwandsarten könn en den Erläuterungen unter Ziff. 2 entnommen werden.  
Zuvor soll jedoch das Aufgabenfeld �Flüchtlinge / Asy lbewerber� zusammenfassend dargestellt werden. 
 
1.6  Sonderbetrachtung �Flüchtlinge / Asylbewerber�  
 
Vor dem Hintergrund der äußerst dynamischen Entwickl ung im Bereich der Unterbringung und Betreuung von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen wird angestrebt, die diese Aufgabenstellung betreffenden Aufwendungen und 
Erträge zukünftig in einer Sonderdarstellung zu bün deln. In dieser Darstellung sollen über das primär betroffene 
Budget �003.500.110 - Asylbewerber / Aussiedler� mi t den dort angesiedelten Steuerungsprodukten 
�050.313.100.000 - Durchführung Asylbewerberleistun gsgesetz� und �050.315.230.000 � Übergangswohnheime � 
hinaus auch die in den übrigen Verwaltungsbereichen  zur Bewältigung der Flüchtlingssituation entstehen den 
Kosten mit aufgenommen werden.  
 
 
Die tatsächlich entstehenden Kosten sollen ab 2016 im Wege einer standardisierten turnusmäßigen Erhebun g 
zusammengetragen werden und als Sonderbetrachtung in die unterjährige Quartalsberichterstattung einfli eßen. 
Hierdurch wird zugleich die Grundlage geschaffen, qualifiziert einschätzen zu können, inwieweit die zu gesagten 
Landes- und Bundeshilfen auskömmlich sind. 
 
 
Im ersten Schritt wurde für diese zusammenfassende Darstellung bereits für den Haushaltplan 2016 ermit telt, 
welche Personalmehrbedarfe ursächlich auf die Flücht lingssituation zurückzuführen sind. Im Ergebnis wur de ein 
Betrag i.H.v. + 1,1 Mio. � identifiziert, der für P ersonalmehrbedarfe außerhalb des originären Budgets  
�003.500.110 - Asylbewerber / Aussiedler� erforderl ich wird. Die Schwerpunkte liegen dabei im Bereich der 
allgemeinen Sozialverwaltung, des Jugendamtes und der Ordnungs- und Ausländerbehörde, ebenso konnten 
Mehrbedarfe im Planungsamt sowie bei der Bauverwaltung und -ordnung identifiziert werden.  
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Die nachfolgende Darstellung vergleicht nach der Gliederung der Ertrags- und Aufwandsarten die Planansätze 
der Jahre 2015 und 2016. Ergänzend dazu wird nachri chtlich noch die Entwicklung der Haushaltsansätze 2 016 
vom Haushaltsplanentwurf zum vorliegenden beschlossenen Haushalt aufgezeigt: 
 
 

 
 
Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, das im Bereich der ordentlichen Erträge (Zeile A) gegenüber de r Planung für 
2015 eine Steigerung um + 2,4 Mio. � veranschlagt w urde, die im Wesentlichen auf höhere 
Nutzungsentgelterwartungen (+ 0,9 Mio. �, siehe Pos . a2) aufgrund der Schaffung weiterer 
Unterbringungsmöglichkeiten sowie auf steigende Kos tenerstattungen der Landes (+ 1,5 Mio. �, vgl. Pos.  a4) 
zurückzuführen sind.  
 
Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile B) wurden von 2015 nach 2016 um insgesamt + 12,1 Mio. � gesteigert . 
Davon entfallen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. + 6,6 Mio. � (vgl. Pos. b6) auf  zusätzlich 
an das Gebäudemanagement Neuss (GMN) zu zahlende Mi eten für die Herrichtung von 
Unterbringungsmöglichkeiten (insbesondere in Contai ner- und Traglufthallenanlagen). Weitere + 2,5 Mio. � 
wurden für zusätzlich zu leistende Transferaufwendu ngen nach dem Asylbewerberleitungsgesetz und dem 
Bildungs- und Teilhabepaket veranschlagt (Pos. b5). Die Steigerung von + 1,3 Mio. � bei den Sach- und 
Dienstleistungsaufwendungen (Pos. b3) beinhaltet rd. + 1,2 Mio. � höhere Krankenhilfekostenerstattunge n an den 
Rhein-Kreis Neuss. Bei den Personalaufwendungen ist innerhalb des Budgets �Asylbewerber / Aussiedler� eine 
Kostenaufwuchs von + 0,5 Mio. � (vgl. Pos. b1) berü cksichtigt, zudem wurden für die Bewältigung der 
Flüchtlingssituation erhebliche Personalmehrbedarfe in den übrigen, eingangs bereits genannten 
Verwaltungsteilen, ermittelt (+ 1,1 Mio. �, vgl. Po s. b2). 
 
Per Saldo führt dies beim ordentlichen Ergebnis (Zei le C) zu einer weiteren Defiziterhöhung gegenüber d er 
Vorjahresplanung 2015 um - 9,7 Mio. � auf nun insge samt - 11,8 Mio. � für das Planjahr 2016.  
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Dabei bildet diese Darstellung (mit Ausnahme der Personal- und Mietaufwendungen, s.u.) die Erwartungen auf 
Basis des Kenntnisstandes zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 im August 2015 ab. 
Denn da seither die Flüchtlingssituation eine derart ige Dynamik gewonnen hat, wurde auf den Versuch verzichtet, 
in die Haushaltsveranschlagung die faktisch unvorhersehbare weitere Entwicklung sämtlicher Kosten- und  
Ertragsarten einzuplanen. 
 
Bereits einschätzbar, und deshalb auch mit insgesam t + 7,2 Mio. � in die Fortschreibung nach Aufstellun g des 
Haushaltsentwurfes 2016 aufgenommen, waren lediglich konkret identifizierte weitere Personalbedarfe mit einem 
Volumen von + 1,5 Mio. � (Pos. b1+b2) und Mieten fü r beim GMN weitere in Planung befindliche Container und 
Traglufthallen mit + 5,7 Mio. � (Pos. b6). Diese Wer te können aus der nachrichtlich aufgeführten Spalte  �Veränd. 
Ansatz 2016 zum HH-Entwurf� des obigen Tabellenwerkes abgelesen werden.  
 
Da neben den Unwägbarkeiten hinsichtlich der Flüchtl ingszahlen auch die Höhe und Abwicklung der in Auss icht 
gestellten Landes- und Bundeshilfen noch nicht geklärt ist, wurde lediglich für die vorgenannten berei ts 
kalkulierbaren weiteren Kosten unterstellt, dass diese durch entsprechende Erträge gegenfinanziert wer den 
können. Um die Besonderheit der Lage hervorzuheben,  wurde die Finanzierung in entsprechender Höhe (+ 7, 2 
Mio. �) allerdings zunächst nicht als reguläre Kost enerstattung (unter Pos. a4), sondern als �außerord entlicher 
Ertrag� veranschlagt (vgl. Pos. d). Diese Veranschlagungsform lehnt sich an eine von der Stadt Leverkusen 
entwickelte Darstellungsweise an. 
 
Letztlich wird durch die Datenerhebungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2016 für die 
vorgesehene besondere Berichterstattung über die Ko sten- und Ertragsentwicklung dieses Aufgabenfeldes auch 
die Schärfung der Planungsgrundlagen für die kommen den Haushaltsjahre erwartet. 
 
 
2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwe ndungen 
 
 
2.1 Erträge 
 
 
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben  
 
Die Steuererträge tragen in 2016 mit 304,7 Mio. � d en mit Abstand größten Anteil (64,6 %) an der Finanzi erung 
des Erfolgsplanes, der Gesamterträge von 471,6 Mio.  � ausweist. Sie liegen damit um + 13,5 Mio. � über  dem 
Vorjahresplanwert. 
 
Gewerbesteuer 
 
Die Gewerbesteuer ist die wesentlichste Ertragsposition und in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen 
Entwicklung abhängig. Bei der Kalkulation des Ansat zes werden nicht nur die Prognosen der aktuellsten 
Steuerschätzung betrachtet, sondern auch die besond eren örtlichen Gegebenheiten miteinbezogen, sodass es 
mitunter durchaus zu größeren Abweichungen gegenübe r den Steuerschätzungen kommen kann. 
 
Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung  festgelegt wird, betrug bis 2007 450 v.H. Der Rat der 
Stadt Neuss hat mit Beschluss der Haushaltssatzung 2008 den Hebesatz der Gewerbesteuer von 450 v.H. um 5 
Prozentpunkte auf 445 v.H. gesenkt. Um die Haushaltssituation zu verbessern, hat der Rat mit Beschluss vom 
16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben. 
 
Der Haushaltsansatz 2015 für die Gewerbesteuer in H öhe von 161,8 Mio. � basierte auf der November - 
Steuerschätzung 2014, die eine Steigerung von 2,3% prognostizierte und des sich für das Jahr 2014 
abzeichnenden Gewerbesteueraufkommens. Gegenüber de m Vorjahr bedeutete dies eine Steigerung um 
+ 6,5 Mio. �.  
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Für das Jahr 2016 wird ein Gewerbesteueraufkommen vo n insgesamt 172,5 Mio. � und damit + 10,7 Mio. � 
gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Dieser Wert  basiert auf der November-Steuerschätzung 2015, die  für 
den Betrachtungszeitraum eine durchschnittliche Steigerung von + 3,3 % prognostiziert und der Annahme, dass 
sich die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommen für 2015 in 2016 fortsetzt.  
 
Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2017 - 2019 w urden auf Grundlage der Steuerschätzung ebenfalls 
durchschnittliche jährliche Steigerungen von + 3,3 % angenommen. 
 
Bei der Betrachtung muss allerdings berücksichtigt werden, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbesteuer 
Forderungsabschreibungen i.H.v. 2,5 Mio. � gegenüber stehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Punkt 2.2.5). 
 
In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1995 wiedergegeben: 
 
 

Jahr Gewerbesteuer Veränderungen ( + / - ) Hebesatz 
  

Mio. � 
absolut 
Mio. � 

 
% 

 
v.H. 

1995 81,4 ---- ---- 450 
2000  84,3 +   2,9 +   3,6 450 
2001  78,5 -   5,8 -   6,9 450 
2002 97,1 + 18,6 + 23,7 450 
2003  110,6 + 13,5 + 13,9 450 
2004  143,1 + 32,5 + 29,4 450 
2005 136,9 -   6,2 -   4,3 450 
2006  114,1 - 22,8 - 16,7 450 
2007  136,3 + 22,2 + 19,5 450 
2008  140,0 +   3,7 +   2,7 445 
2009  120,7 - 19,3 - 13,8 445 
2010 148,0 + 27,3 + 22,6 445 
2011  128,8 - 19,2 - 13,0 445 
2012  143,0 + 14,2 + 11,0 455 
2013  153,2 + 10,2 +   7,1 455 
2014 * 161,5 +   8,3 +   5,4 455 
2015 ** 161,8 +   0,3 +   0,2 455 

Ansätze lt. Finanzplanung 
2016 ** 172,5 +   10,7 +   6,6 455 
2017 ** 178,1 +   5,6 +   3,3 455 
2018 ** 183,9 +   5,8 +   3,3 455 
2019 ** 189,9 +   6,0 +   3,3 455 

  *)   vorläufiges Ergebnis 
  **)  Haushaltsansätze 

 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
 
Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der wichtigste Steuerertrag. 
 
Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die 
Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüs selzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der 
einzelnen Gemeinden gebildet werden.  
 
In den Jahren 2000 � 2005 ist das Einkommensteuerau fkommen kontinuierlich  zurückgegangen. Die Stadt 
Neuss hat dabei bis zum Jahre 2005 ca. - 10 Mio. � oder - 20 % an Einnahmen verloren. Ursache hierfür war die 
negative konjunkturelle Entwicklung in diesem Zeitraum sowie verschiedene Einkommensteuerentlastungen. 
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Ab 2006 entwickelte sich das Einkommensteueraufkommen wieder positiv. Während im Haushaltsjahr 2008 da s 
bisher beste Rechnungsergebnis aus dem Jahre 2000 weit übertroffen wurde und die Ergebnisse 2009 und 2 010 
in Folge der Rezession weit hinter den Erwartungen zurück blieben, konnte in 2011 und 2012 mit einem Er gebnis 
von 58,5 Mio. � bzw. 62,0 Mio. � eine kräftige Erho lung verzeichnet werden. Diese positive Entwicklung setzte 
sich mit 65,0 Mio. � im Jahr 2013 und 68,7 Mio. � i n 2014 zwar weiter fort, jedoch wurde der Haushaltsplanansatz 
2014 um - 1,5 Mio. � unterschritten. Dennoch bedeut ete der Wert für das Jahr 2014 das mit Abstand best e 
Ergebnis der vergangenen Jahre.  
 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Ja hr 2016 zeichnet sich ab, dass diese positive Entwicklung 
weiter anhält. Daher wurde der Planansatz für das H aushaltsjahr 2016 auf Basis des für das Jahr 2015 
prognostizierten Aufkommens und unter Berücksichtig ung der Steuerschätzungsprognosen gegenüber dem Jah r 
2015 um + 2,4 Mio. � angehoben. Insgesamt werden so mit für das Haushaltsjahr 2016 73,2 Mio. � etatisie rt. 
Dabei wurde berücksichtigt, dass die für die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl, die die Grundlage für die 
Verteilung des Einkommensteueraufkommens auf die Kommunen bildet, ab dem Jahr 2015 vom Land gesenkt 
wurde. 
 
Unter Berücksichtigung dieses Höchstniveaus wurden für die späteren Jahre 2017 � 2019 
Aufkommenssteigerungen von + 3 % angenommen. 
 
In nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit 2001 dargestellt: 
 

Jahr Gemeindeanteil an der  Veränderungen ( + / - ) 
 Einkommensteuer 

Mio. � 
absolut 
Mio. � 

 
% 

2001 54,2 ---- ---- 
2002 52,9 -  1,3 -   2,4 
2003 52,1 -  0,8 -   1,5 
2004 48,3 -  3,8 -   7,3 
2005 47,5 -  0,8 -   1,7 
2006 50,9 +  3,4 +   7,2 
2007  56,4 +  5,5 + 10,8 
2008 62,2 +  5,8 + 10,3 
2009  56,9 -  5,3 -   8,5 
2010 53,8 -  3,1 -   5,4 
2011  58,5 +  4,7 +  8,7 
2012  62,0 +  3,5 +  6,0 
2013  65,0 +  3,0 +  4,8 
2014 * 68,7 +  3,7 +  5,7 
2015 ** 70,8 +  2,1 +  3,1 

Ansätze lt. Finanzplanung 
2016 ** 73,2 +  2,4 +  3,4 
2017 ** 75,4 +  2,2 +  3,0 
2018 ** 77,7 +  2,3 +  3,0 
2019 ** 80,0 +  2,3 +  3,0 

    *)   vorläufiges Ergebnis 
    **)  Haushaltsansätze 

 
Grundsteuer  
 
Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bed eutsame Steuerposition, ist die Grundsteuer B. Der 
Hebesatz der Grundsteuer B betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unveränderte 425 v.H. Im Jahr 2011 wurde  der 
Hebesatz um 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben. Für das Jahr 2013 wurde im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Hebesatz um we itere 40 Prozentpunkte auf nunmehr 495 v.H. erhöht.  
Dieser Hebesatz hatte auch in den Jahren 2014 und 2015 Bestand. 
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Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr
34,4
 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 
Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
somit um +
 
Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
2013 unter Anwendung der November 
Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 
Neuregelung der Eingliederun
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 
Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden.
 
Der Haushaltsansatz 2016
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe
1,5
Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat. 
 
Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 
Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6
 
Sonstige örtliche Steuern
 
Zu
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 
Ansatz 2015 erhöht werden. 
 
 

�

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr
34,4 Mio. �. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
somit um + 0,3

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
2013 unter Anwendung der November 
Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 
Neuregelung der Eingliederun
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 
Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden.

Der Haushaltsansatz 2016
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe
1,5 Mio. �. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 
Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat. 

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 
Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6

Sonstige örtliche Steuern

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 
Ansatz 2015 erhöht werden. 

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
0,3 Mio. � über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. 

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
2013 unter Anwendung der November 
Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 
Neuregelung der Eingliederun
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 
Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden.

Der Haushaltsansatz 2016
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 
Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat. 

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 
Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6

Sonstige örtliche Steuern

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 
Ansatz 2015 erhöht werden. 

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
� über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. 

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
2013 unter Anwendung der November 
Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 
Neuregelung der Eingliederungshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 
Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden.

Der Haushaltsansatz 2016 basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 
Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat. 

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 
Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6

Sonstige örtliche Steuern  

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 
Ansatz 2015 erhöht werden.  

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
� über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. 

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
2013 unter Anwendung der November - Steuerschätzung 2014 sowie der für d
Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 
Zusammenhang mit Hartz IV erreicht werden. 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 
Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat. 

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 
Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
� über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. 

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
Steuerschätzung 2014 sowie der für d

Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 
Verteilung des Umsatzsteueranteils ab 2015 abgesenkt hat.  

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 
Datenlage in den Jahren 2017 bis 2019 auf jeweils 4,6 Mio. � eingeschätzt.

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7
� über dem Haushaltsansatz des Vorjahres.  

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
Steuerschätzung 2014 sowie der für d

Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 wurde zudem  berücksichtigt, dass der Bund der kommunalen Ebene 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 

� eingeschätzt.

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
Steuerschätzung 2014 sowie der für d ie Verteilung maßgeblichen 

Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag i n Höhe von 1,5  Mio. � aus der sogenannten 
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 

dass der Bund der kommunalen Ebene 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 

� eingeschätzt.  

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
November 2015 ergibt sich beim Aufkommen für die Gr undsteuer A und B für das Jahr  2016 ein Ansatz von 

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.

Der Haushaltsansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 14,7  M

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
ie Verteilung maßgeblichen 

� aus der sogenannten 
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 

dass der Bund der kommunalen Ebene 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 

�;

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
2016 ein Ansatz von 

�. Damit liegt der Haushaltsansatz 2016 auf dem Niv eau des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015.  

Mio. � und liegt 

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
ie Verteilung maßgeblichen 

� aus der sogenannten 
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
Steuerschätzerprognosen aus dem Monat November 2015  sowie der bereits erwähnten Bundesbe teiligung mit 

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 

dass der Bund der kommunalen Ebene 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 
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Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 20 15 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung v om 
2016 ein Ansatz von 

� und liegt 

Der Haushaltsansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage des Ergebnisses 
ie Verteilung maßgeblichen 

� aus der sogenannten 
�Übergangsmilliarde� hinzugerechnet. Diese Entlastu ng hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer 

gshilfe in Aussicht gestellt. Sie soll hälftig durc h eine Erhöhung des kommunalen 
Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung  der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im 

basiert auf dem für das Jahr 2015 zu erwartenden Um satzsteueranteil und den 
teiligung mit 

�. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Land die fü r die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl für die 

dass der Bund der kommunalen Ebene 
weitere Entlastungen in Aussicht gestellt hat. Die Entlastung hieraus für die Stadt Neuss wird nach de r derzeitigen 

den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundeste uer und die Vergnügungssteuer. Unter Berücksichtigu ng 
des vorläufigen Jahresergebnisses für 2014 kann der  Ansatz für die Hundesteuer geringfügig gegenüber d em 
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2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigt im Vergleich zum Planwert 2015 um rund 
+ 9,4 Mio. � auf 46,7 Mio. �. Die größten Abweichung en entfallen dabei auf die Landeszuweisungen (+ 3,7 Mio. �) 
und die zu erwartenden Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+ 5,7 Mio. �). 
 
Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, 
Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der je weiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im 
Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen  zur Verfügung. Wie bereits in den Jahren 
2014 und 2015 wird auch im Haushaltsplan 2016 keine Schlüsselzuweisung veranschlagt, da die Stadt Neus s 
aufgrund ihrer hohen Steuerkraft auch im Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.  
 
Der Zuwachs im Bereich der Landeszuweisungen ist mit + 3,5 Mio. � insbesondere auf die erheblic hen 
Anstrengungen in Bezug auf die Ausweitung von Tagesbetreuungsplätzen für Kinder  zurückzuführen. 
Insgesamt werden für 2016 Landesmittel für die Betr euung von Kindern in Einrichtungen in Höhe von 25,5  Mio. � 
und bei Tagespflegepersonen von rund 0,3 Mio. � erwa rtet. 
 
Außerdem wurde eine um + 0,2 Mio. � höhere Landeszuw eisung für Zwecke der offenen Ganztagsbetreuung 
(OGS) im Primarbereich veranschlagt.  
 
Im Jahr 2016 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Einheitslastenabrechnung die Abrechnung für das Jahr 
2014. Hier ist nach der aktuellsten Modellrechnung des Landes vom Oktober 2015 mit einer Erstattung fü r zu viel 
gezahlte Gewerbesteuerumlage i.H.v. 9,4 Mio. � zu r echnen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr von 5,7 Mio. �. 
 
 
2.1.3 Sonstige Transfererträge 
 
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,3 Mio. � auf 7,3 Mi o. �, was 
im Wesentlichen auf die Reduzierung der Zinserstattung des Gebäudemanagement Neuss (- 0,3 Mio. �) 
zurückzuführen ist. Diese Schuldendienstreduzierung  ergibt sich aus dem mit dem Betrieb im Rahmen der 
Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtu ng abgeschlossenen Darlehensvertrag.  
 
 
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Maßgeblich für die Erhöhung bei den öffentlich-recht lichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsan satz 
2015 um + 1,2 Mio. � auf insgesamt rund 37,5 Mio. �  ist zum einen ein höheres Gebührenaufkommen im Ber eich 
�Rettungswesen� (+ 0,3 Mio. �), das sich an der Fall zahlenentwicklung vergangener Jahre orientiert. Darüber 
hinaus ist im Bereich der Übergangswohnheime von ei nem höheren Nutzungsentgeltaufkommen (+ 0,9 Mio. �)  
auszugehen, dass mit der Schaffung weiterer Unterbringungsplätze für Asylbewerber korrespondiert.  
 
 
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte waren bei der Haushaltsplanveranschlagung für das J ahr 2016 
keine wesentlichen Veränderungen erkennbar. Daher l iegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 mit 3,78  Mio. � 
in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2015: 3,73 Mio. �). 
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2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
In Summe verändern sich die Ansätze im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 1,3 Mio. � 
auf dann insgesamt 12,6 Mio. �.  
Die größeren Einzelveränderungen ergeben sich im Be reich der Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang 
mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgeset zes (+ 1,5 Mio. �) und rückläufigen Kostenerstattun gen 
anderer Gemeinden und sonstiger Dritter für die Kin dertagesbetreuung in Einrichtungen (- 0,3 Mio. �).  
 
 
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 
 
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge waren  bei der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2 016 
keine wesentlichen Veränderungen erkennbar. Daher l iegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 mit 19,3  Mio. � 
auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.  
 
 
2.1.8 Finanzerträge 
 
Die Finanzerträge erhöhen sich in Summe um + 1,8 Mio . � im Vergleich zu den Ansätzen 2015 auf insgesamt  
32,4 Mio. �. 
 
Die Erhöhung der Finanzerträge ist darauf zurückzufü hren, dass im Haushaltsplan 2016 eine gegenüber dem  
Vorjahr um 1,8 Mio. � höhere Gewinnausschüttung vom  städtischen Tochterbetrieb �Liegenschaften und 
Vermessung Neuss (LVN)� etatisiert werden konnte (25,2 Mio. �), die auf überaus erfolgreichen 
Grundstücksgeschäften des Betriebes aus Vorjahren b asiert.  
 
 
2.1.9 Außerordentliche Erträge 
 
Wegen der erheblichen Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Flüchtlingssituation  wurden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 bez ogen auf diese Thematik lediglich 
die bereits konkret absehbaren Kosten für Personalm ehrbedarfe (+ 1,5 Mio. �) sowie zusätzlich zu leist ende 
Mieten an das Gebäudemanagement (für Container, Trag lufthallen und dgl.) mit + 5,7 Mio. � aufwandsseiti g 
veranschlagt. Da zwar auch höhere Hilfen des Landes  und Bundes erwartet werden können, jedoch die hier für 
maßgebenden Mechanismen noch unklar sind, wurde eine  Refinanzierung zunächst lediglich in Höhe dieser 
zusätzlich veranschlagten Kosten eingeplant. Um deu tlich zu machen, dass hierfür eine Konkretisierung noch 
aussteht, wurden die entsprechenden Erträge von 7,2  Mio. � vorerst noch nicht bei der Position 
�Kostenerstattungen und Kostenumlagen� ausgewiesen,  sondern als �außerordentliche Erträge� dargestellt . 
Näheres zur Veranschlagung für den Bereich Flüchtlin ge/Asylbewerber kann den Ausführungen unter Ziff. 1. 6 
entnommen werden. 
 
 
2.2 Aufwendungen 
 
 
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Aufgrund der Reform des kommunalen Haushaltsrechts sind ab dem Jahr 2007 in den Personal- und 
Versorgungsaufwendungen neben den direkten Personalkosten auch die Aufwendungen für die Zuführungen an 
Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.  
 
Insgesamt sind für das Jahr 2016 Personal- und Vers orgungsaufwendungen von 78,4 Mio. � veranschlagt, 
sodass diese einen Anteil von 16,6 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 471,6 Mio. �)  
ausmachen. Davon entfallen 69,0 Mio. � auf Personal aufwendungen und 9,4 Mio. � auf 
Versorgungsaufwendungen. 
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Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (inklusive der Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellun gen) 
haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 
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2007 66,2 �'�
 �('�
 4,1 70,3 ---- ---- 
2008 68,7 ��'(
 ��'(
 10,0 78,7 + 8,4 + 11,9 
2009 65,4 �')
 ��'�
 4,4 69,8 - 8,9 - 11,3 
2010 70,2 �'�
 ��'�
 5,0 75,2 + 5,4 + 7,7 
2011 65,8 �'�
 �('�
 4,7 70,5 - 4,7 - 6,3 
2012 71,2 ��'(
 ��'�
 8,3 79,5 + 9,0 + 12,8 
2013 67,5 )'�
 ��')
 6,7 74,2 - 5,3 - 6,7 
2014 * 65,9 ��'�
 ��'�
 8,0 73,9 - 0,3 - 0,4 
2015 ** 64,6 )'(
 �
 9,3 73,9 +/- 0,0 +/- 0,0 

Ansätze lt. Finanzplanung 
2016 ** 69,0 )'�
 �
 9,4 78,4 + 4,5 + 6,1 
2017 ** 69,6 )'�
 �
 9,4 79,0 + 0,6 + 0,8 
2018 ** 70,6 )'�
 �
 9,5 80,1 + 1,1 + 1,4 
2019 ** 71,6 )'�
 
 9,5 81,1 + 1,0 + 1,2 

      1) Die Inanspruchnahme der Pensions-/Beihilferückstell ungen ist bei den Versorgungsaufwendungen bereits aufwandsmindernd  
  berücksichtigt. 
      2) Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung  für ihren Zweck endgültig nicht mehr benötigt wird . Dies ist regelmäßig 
  dann der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet oder v erstirbt. 
      *) vorläufiges Ergebnis 
     **)   Haushaltsansätze 

 
Maßgeblich für die hohen Gesamtpersonalaufwendungen im Jahre 2008 waren notwendige zusätzliche 
Zuführungen zur Pensionsrückstellung, da die Festleg ungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 200 8 
bis 2010 hierauf erhebliche Auswirkungen hatten. Auch das Ergebnis 2010 war beeinflusst durch zusätzliche 
Zuführungen, die sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlu sses durch bereits feststehende Festlegungen zu den 
Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 er geben haben. Das Ergebnis 2012 belasteten in hohem 
Maße zusätzliche Vorsorgenotwendigkeiten, die haupts ächlich auf einer Neubewertung des für die 
Beihilferückstellung maßgeblichen Berechnungsfaktor s sowie der Bildung einer Rückstellung für im 
Feuerwehrbereich geleistete Mehrleistungsstunden beruhten. Die für 2013 nach Besoldungsgruppen gestaffelten 
Besoldungsanpassungen wurden vom Landesverfassungsgerichtshof zwar verworfen, jedoch durften die 
Folgewirkungen auf die Pensions- und Beihilferückste llungen nach den Kontierungsvorschriften erst nach 
Vorliegen der gesetzlichen, auf 2013 rückwirkenden Neuregelung im Jahr 2014 bei den Personal- und 
Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden. Hierdurch und durch zusätzliche Zuführungsbedarfe zur 
Altersteilzeitrückstellung wurde die entlastende Wi rkung auf den Personaletat infolge der Ausgliederung von 
Teilen des Personalkörpers auf die LuKiTa Neusser Kin dertageseinrichtungen GmbH und das 
Tiefbaumanagement Neuss (TMN) teilweise aufgezehrt.  
 
Bei der Planung für 2015 fand die Tariferhöhung im Beschäftigtenbereich von +2,4 % ab 01.03.2015 
Berücksichtigung, während für den Beamten- und Vers orgungsbereich eine Anpassung von +2,0 % angenommen 
wurde.  
 
Der Ansatz für 2016 wurde ausgehend vom aktuellen Personalbestand kalkuliert. Dabei wurden für die 
Tarifbeschäftigten, Beamten und Versorgungsempfänger  lineare Einkommenssteigerungen von + 2,0% in die 
Kalkulation mit einbezogen, die auch für den weiter en Finanzplanungszeitraum 2017 � 2019 zu Grunde gele gt 
wurden. 
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Zudem wurden die Kostenfolgen aus den mit dem Stellenplan 2016 beschlossenen Mehrstellen und anstehenden 
Besetzungen bislang unbesetzter Stellen mit einem Volumen von insgesamt + 2,7 Mio. � berücksichtigt. D arin 
enthalten sind insbesondere zusätzliche Personalauf wendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der 
Flüchtlingssituation  von + 1,5 Mio. �, die mit rd. + 0,4 Mio. � unmitte lbar im Budget �Asylbewerber/Aussiedler� 
wirken und mit + 1,1 Mio. � in anderen betroffenen Verwaltungsteilen (insbes. allgemeine Sozialverwaltung, 
Jugendamt und Ordnungswesen) erforderlich werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt mit + 0,6 Mio. � im B ereich 
der Grünflächenunterhaltung . 
 
 
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf  
39,6 Mio. �. Dies bedeutet gegenüber 2015 eine Stei gerung um + 2,2 Mio. �.  
 
Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung der Asylbewerberzahlen ist in den nächsten Jahren von deut lich 
steigenden Kosten in diesem Zusammenhang auszugehen. Bei den Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen zeigt sich dies insbesondere bei der Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis 
Neuss. Hier ist im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um + 1,2 Mio. � veranschlagt. 
 
Im Bereich �Rettungswesen� ist unter anderem aufgru nd von Einkommenssteigerungen und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlenentwicklung  von höheren Kostenerstattungen an Krankenhäuser im  
Bereich der Notarztversorgung auszugehen. Daher ist eine Steigerung der Haushaltsansatzes 2016 gegenüb er 
der Vorjahr um + 0,3 Mio. � erforderlich.  
 
Zudem ist bei den Kosten für die Inanspruchnahme der  ITK-Rheinland mit einer Steigerung von + 0,2 Mio. �  zu 
rechnen. 
 
Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu ngen steigen um insgesamt + 0,5 Mio. �. Darunter fa llen 
unter anderem folgende Einzelthemen: Im Rahmen der Übertragung des Hubert-Schäfer-Sportparks 
Weissenberg auf die SVG Weissenberg zum 01.08.2015 wurde vereinbart, dass der Verein für die 
eigenverantwortliche Unterhaltung des Sportparks von der Stadt Neuss jährlich einen Betriebskostenzusc huss 
erhält. Dieser war bislang nicht im Haushaltsplan v eranschlagt und wurde in 2016 neu aufgenommen 
(+ 0,1 Mio. �). Außerdem sind Kostensteigerungen bei  der Schülerbeförderung berücksichtigt worden 
(+ 0,1 Mio. �). 
 
 
2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 
 
Seit 2007 müssen Abschreibungen auf Sach- bzw. Finan zanlagen aufgrund der Reform des kommunalen 
Haushaltsrechts im Erfolgsplan der Stadt Neuss erwirtschaftet werden. 2016 belaufen sich die veranschlagten 
bilanziellen Abschreibungen auf insgesamt 2,7 Mio. �. Gegenüber 2015 bedeutet dies eine Anhebung um 
+ 0,1 Mio. �. 
 
 
2.2.4 Transferaufwendungen 
 
Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 steigen die veranschlagten Transferaufwendungen um + 20,9 Mio. � au f 
insgesamt 253,4 Mio. �. 
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Kreisumlage 
 
Die Kreisumlage ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht 
unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung des Ansatzes werden die Schlüsselzuweisungen sowie neue rdings 
auch die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz der im Rahmen des Finanzausgleichs 
ermittelten Steuerkraft zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. 
Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz angewandt. 
 
Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II  (Hartz IV) zählt ebenfalls zur 
Kreisumlage. Auf Basis einer Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen 
Kommunen wird die kommunale Beteiligung zu 50 % nach den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und zu 
50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt. Die Beteiligungskosten auf Basis 
der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften sind als gesonderte Aufwandsposition ausgewiesen. 
 
Vor der Aufstellung des Entwurfes seiner Haushaltssatzung ist der Rhein-Kreis Neuss nach der Kreisordnung 
NRW verpflichtet, für die Festsetzung des Umlagesatz es der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den 
kreisangehörigen Kommunen herbeizuführen. Dieses Ve rfahren wurde vom Rhein-Kreis Neuss mit der 
Bürgermeisterkonferenz am 28.10.2015 eingeleitet, i n der die Eckdaten für den vom Rhein-Kreis angestre bten 
Doppelhaushalt für die Jahr 2016/2017 vorgestellt w urden. Danach ist eine Erhöhung des Kreisumlagesatz es von 
bislang (2015) 39,80 v.H. um + 1,15 Prozentpunkte auf 40,95 v.H. für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. I m 
Rahmen der Benehmensherstellung haben die Bürgermei sterinnen und Bürgermeister der Städte und 
Gemeinden des Rhein-Kreises den Landrat mit ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 11.12.2015 aufgefordert, 
mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähi gkeit der Kommunen auf eine Erhöhung der Kreisumlag e zu 
verzichten und den Haushaltsausgleich stattdessen ü ber eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 
herbeizuführen.  
 
Daher geht die Stadt Neuss bei ihrer Planung davon aus, dass der Umlagesatz für das Jahr 2015 auch im Jahr 
2016 beibehalten wird. Dieser beläuft sich auf 39,8  v.H. und wird aufgrund der hälftigen Beteiligung d er Städte 
und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (s.o.) um einen 
entsprechenden Prozentsatz bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage reduziert. Dieser Anteil beträgt 
nach den vom Rhein-Kreis Neuss vorgelegten Eckdaten - 3,79 v.H. für das Jahr 2016 bzw. - 3,90 v.H. für  2017 
(zum Vergleich: - 4,29 v.H. für 2015). 
 
Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Innere s und Kommunales NRW von Ende Oktober 2015 steigen 
die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss in der für das  Jahr 2016 maßgebenden Referenzperiode (01.07.2014 �  
30.06.2015) gegenüber dem Vorjahr um + 12,4 Mio. � bzw. rund + 5,0 % auf 262,0 Mio. �. 
 
Auf Basis dieser Ermittlung ergibt sich bei Annahme eines konstanten Umlagesatzes von 39,8 v.H. und des nach 
den Eckdaten des Kreises ermittelten Abzugssatzes für die SGB-II-Umlage von - 3,79 v.H. für die Stadt Neuss für 
das Jahr 2016 somit ein Ansatz für die allgemeine K reisumlage von 94,3 Mio. � (gegenüber Ansatz 2015 s omit 
+ 5,7 Mio. � bzw. + 6,4 %). 
 
Für die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistunge n nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % ü ber 
die Anzahl der Bedarfsgemeinschaft auf die Kommunen verteilt wird, wurde auf Basis der im Rahmen der 
Bürgermeisterkonferenz vorgelegten Eckdaten des Rhe in-Kreises für 2016 ein Ansatz von rd. 11,8 Mio. � 
kalkuliert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresan satz eine Erhöhung um rd. + 0,2 Mio. �. Darin ist b ereits mit 
- 0,7 Mio. � die zu erwartende Entlastung des Kreis es aus der vom Bund im Vorfeld der Neuordnung der 
Eingliederungshilfe angekündigten sog. �Übergangsmi lliarde� berücksichtigt. Diese �Übergangsmilliarde�  soll der 
kommunalen Ebene hälftig über die Bundesbeteiligung  an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch ein e 
Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils zu Gute  kommen. 
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Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB
wie folgt entwickelt:
 
 

Anmerkung:
in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten für 2015 und 2016 handelt es sich um die jewe iligen Haushaltsansätze

 
Gewerbesteuerumlage
 
In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertra ges hat die Stadt eine 
Die Umlage setzt sich zusammen aus der allgemeinen Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur 
Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der 
Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem
 
Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von  69
veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um +
 
Solidaritätsumlage
 
Das Land erhebt in de
dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidieru ngshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im 
Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der Modellrechnung  des Ministeriums fü
von Ende Oktober 2015 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2016 hier mit einer Belastung von 2,2
Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung u m +
im Dezember 
Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die bisher noch n icht 
entschieden wurde.
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Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB
wie folgt entwickelt:
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wie folgt entwickelt: 
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Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von  69
veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um +

Solidaritätsumlage  

Das Land erhebt in den Jahren 2014 bis 2022 eine sog. Solidaritätsumlage  von abundanten Kommunen. Diese 
dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidieru ngshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im 
Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der Modellrechnung  des Ministeriums fü
von Ende Oktober 2015 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2016 hier mit einer Belastung von 2,2
Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung u m +
im Dezember 2014 von der Gemeinschaft der Zahler
Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die bisher noch n icht 
entschieden wurde. 
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von Ende Oktober 2015 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2016 hier mit einer Belastung von 2,2
Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung u m +

2014 von der Gemeinschaft der Zahler
Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die bisher noch n icht 
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Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von  69
veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um +

n Jahren 2014 bis 2022 eine sog. Solidaritätsumlage  von abundanten Kommunen. Diese 
dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidieru ngshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im 
Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der Modellrechnung  des Ministeriums fü
von Ende Oktober 2015 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2016 hier mit einer Belastung von 2,2
Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung u m + 0,5

2014 von der Gemeinschaft der Zahler-Kommunen Verfassungsklagen sowohl vor dem 
Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die bisher noch n icht 

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Beteiligung haben sich seit dem Jahr 2000 

Ab dem Jahr 2008 sind nur die hälftigen Hartz IV Be lastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die a
in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten für 2015 und 2016 handelt es sich um die jewe iligen Haushaltsansätze

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertra ges hat die Stadt eine 
Die Umlage setzt sich zusammen aus der allgemeinen Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur 
Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der 

Umlagesatz vervielfältigt wird. 

Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von  69 v.H. wurden in 2016 insgesamt 26,2
veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um + 1,6
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dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidieru ngshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im 
Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der Modellrechnung  des Ministeriums fü
von Ende Oktober 2015 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2016 hier mit einer Belastung von 2,2

0,5 Mio. �. Gegen diese Sonderfinanzierung wurden 
Kommunen Verfassungsklagen sowohl vor dem 

Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die bisher noch n icht 
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Weitere wesentliche Transferaufwendungen 
 
Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen en tfällt darüber hinaus auf den Bereich der 
Kindertagesbetreuung. Hierfür sind in 2016 insgesamt 54,9 Mio. � an Tra nsferaufwendungen eingeplant. Dies 
bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2015 eine Stei gerung um + 7,9 Mio. �. Der Hauptgrund für diese 
Steigerung sind zusätzlich geschaffene Kindertagesbetreuungsplätze in Einrichtungen , für die seitens der 
Stadt Trägerzuschüsse (+ 7,8 Mio. �) zu zahlen sind.  Eine Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über 
Landeszuweisungen (25,5 Mio. �) und Elternbeiträge (5,1 Mio. �). 
 
Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtunge n sind für die Betreuung von Kindern bei Einzelpersonen 
Aufwendungen in Höhe von 4,1 Mio. � im Haushaltspla n 2016 vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von 
+ 0,3 Mio. � und ist neben der weiteren Schaffung v on Betreuungsplätzen auch der ab August 2015 
vorgenommenen Erhöhung der an die Betreuungspersone n zu zahlenden Tagespflegesätze um 0,50 � pro 
Kind/Stunde geschuldet. Für die Ermittlung des Haus haltsplanansatzes wurde das Fallzahlenaufkommen und die 
hieraus resultierenden Aufwendungen Stand März 2015  zugrunde gelegt. Auch diese Aufwendungen werden 
über entsprechende Landeszuweisungen (0,3 Mio. �) u nd Elternbeiträge (0,8 Mio. �) teilweise gegenfinan ziert. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen ist der Bereich der Unterbringung von Kindern. Hier sind 
Jugendhilfeleistungen für die Unterbringung von Kin dern und jungen Volljährigen (bis 27 Jahre) in Einr ichtungen 
in Höhe von 16,6 Mio. � eingeplant; dies bedeutet g egenüber dem Vorjahr eine Steigerung von + 1,3 Mio.  �. 
 
Für die Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussge setz wurden im Haushaltsplan 2016 2,0 Mio. � etatis iert. 
Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies keine V eränderung. 
 
Infolge der ansteigenden Asylbewerberzahlen sind in diesem Bereich erhebliche Steigerungsraten bei den 
Transferaufwendungen um insgesamt + 2,5 Mio. � auf 4 ,0 Mio. � zu verzeichnen. Davon entfällt ein Zuwachs  von 
+ 2,4 Mio. � auf die Grund- und sonstigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wobei diese 
Zahlen den Erkenntnisstand Juli/August 2015 widerspiegeln. Zur Gesamtthematik �Flüchtlinge� siehe auch di e 
Ausführungen unter Ziff. 1.6. 
 
Eine weitere große Einzelposition ist mit 20,4 Mio. � (+ 0,6 Mio. � gegenüber dem Vorjahr) der 
Betriebsmittelzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung �Tie fbaumanagement Neuss (TMN)� . 
Dieser Zuschuss wurde mit Gründung des TMN im Jahr 2 014 im Haushaltsplan 2015 erstmals etatisiert und wird 
durch entsprechende Einsparungen bei Personal-, Abschreibungs- und anderen Sachkosten finanziert. 
 
Die übrigen Transferaufwendungen steigen gegenüber 2 015 um insgesamt + 0,5 Mio. �. Darunter fallen 
Ansatzsteigerungen im Bereich der Bezuschussung für  die Betreuung von Kindern in Offenen Ganztagsschulen 
(+ 0,3 Mio. �), bei den Zuschüssen für die Jugendarb eit in �Offenen Türen�, bei der Bezuschussung für di e 
Altersversorgung zur Gewinnung von Ehrenamtlern bei der freiwilligen Feuerwehr sowie bei der von der Stadt 
Neuss an das Land zu entrichtenden Krankenhausumlage (jeweils + 0,1 Mio. �) Andererseits sinken die 
Zuschüsse an Sportvereine (- 0,3 Mio. �) wieder auf das übliche Maß, da der in 2015 eingeplante einmalig e 
Zuschuss für die Umquartierung der Ruderer in 2016 n icht mehr anfällt. 
 
 
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 
+ 7,2 Mio. � auf insgesamt 90,7 Mio. � zu verzeichn en. 
 
Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 59,6 Mio. � die Mietzahlungen an die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement (GMN) . Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das 
Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Sie steigt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 
+ 7,1 Mio. �. Die größten Veränderungen zu 2015 sind  dabei auf Maßnahmen bei Kindertagestätten (+ 1,0 Mi o. �) 
sowie Übergangswohnheimen für Flüchtlinge (+ 6,6 Mio . �) zurückzuführen (siehe hierzu auch die Darstell ung 
unter Ziff. 1.6).  
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Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Mietkalkulation für das Jahr 2016 vom Gebäudemanagement 
grundlegend überarbeitet und aktualisiert wurde. Da bei setzt sich die Miete aus einer Grundmiete (die die 
Kostenelemente Abschreibungen, Zinsen, Unterhaltungspauschale und Fremdreinigung umfasst) und den 
Nebenkosten (die die verbrauchsabhängigen Betriebsk osten und die Personal- und Verwaltungskosten des GMN 
enthalten) zusammen. Die Miete wird vom GMN objektbezogen ermittelt und von der Verwaltung bei den 
einzelnen Produkten im Haushalt veranschlagt. Für 20 16 wurde auch der Schlüssel für die Verteilung der Kosten 
der Verwaltungsgebäude aktualisiert.  
 
Beim Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung ist im Vorjahresvergleich eine leichte Verbesserung um 
- 0,1 Mio. � auf 9,6 Mio. � zu verzeichnen.  
 
Die abzuführenden Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern belaufen sich auf insg. rd. 1,4 Mio. � und sind dam it 
gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 
Abschließend sind als größerer Einzelbereich der son stigen ordentlichen Aufwendungen die Abschreibungen 
auf Forderungen mit insgesamt veranschlagten 2,5 Mio. � zu nennen.  Diese beziehen sich auf den Bereich der 
Gewerbesteuer. Die pauschale Bereinigung ist in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei 
den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.  
 
 
2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
Für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden für 2016 insgesamt 6,8 Mio. � veranschlagt. Gegenüber 
2015 bedeutet dies eine Absenkung um - 0,7 Mio. �. Diese Verbesserung ist unter anderem darauf 
zurückzuzuführen, dass ein größeres Darlehen in Anbe tracht der aktuellen Kapitalmarktsituation zu deutlich 
günstigeren Zinskonditionen umgeschuldet werden konn te. Darüber hinaus wurde ein Darlehen zwischenzeitl ich 
vollständig getilgt, sodass hierfür in künftigen Ha ushaltsjahren keine Zinsaufwendungen mehr anfallen. 
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3. Übersicht Investitionstä
 
 
3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 
Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung  und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre. Das  
Investitionsprogramm dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und de
Größenordnung für die nächsten Jahre.
 
Bei der Finanzierung der Investitionen (Finanz
Vermögensveräußerungen (Finanz
 
Im Ha
11,7
Hierunter fallen:
 
- 
- 
- 
 
Die eben aufgeführten Einzahlungsarten dienen vorra ngig der Finanzierung der städtischen Investitionen.
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Im Haushaltsplan 2016 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 
11,7 Mio. � veranschlagt.
Hierunter fallen:

 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5,6
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (5, 8
 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,3

Die eben aufgeführten Einzahlungsarten dienen vorra ngig der Finanzierung der städtischen Investitionen.
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3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 
Als Investitionsauszahlungen werden al
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfa sst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlunge n 
als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sac
Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den 
Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu 
planen und zu erfassen: 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Insgesamt wurd
Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt m it 7,1
Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 5,0
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  
hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von bewegli chem Anlagevermögen (3,3
Baumaßnahmen (3,9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,02
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� für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im H aushaltsplan 2016 der Stadt 
Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt m it 7,1

Mio. � aus d er Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab 
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  
hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von bewegli chem Anlagevermögen (3,3

�), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden (0,4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,02  Mio. �) veranschlagt.

 

le Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst änden des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfa sst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlunge n 
als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sac
Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den 
Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu 

zahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu den, 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen,  

� für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im H aushaltsplan 2016 der Stadt 
Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt m it 7,1 Mio. � auf Auszahlungen von aktivierbaren 

er Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab 
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  
hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von bewegli chem Anlagevermögen (3,3

�), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden (0,4
�) veranschlagt.

le Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst änden des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfa sst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlunge n 
als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sac
Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den 
Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu 

� für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im H aushaltsplan 2016 der Stadt 
� auf Auszahlungen von aktivierbaren 

er Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab 
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  
hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von bewegli chem Anlagevermögen (3,3  

�), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden (0,4
�) veranschlagt.  

le Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst änden des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfa sst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlunge n 
als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen. 
Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den 
Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu 

� für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im H aushaltsplan 2016 der Stadt 
� auf Auszahlungen von aktivierbaren 

er Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab 
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  

 Mio. �), Auszahlungen 
�), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden (0,4

�;

le Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst änden des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfa sst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlunge n 

oder Finanzanlagen. 
Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den 
Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu 

� für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im H aushaltsplan 2016 der Stadt 
� auf Auszahlungen von aktivierbaren 

er Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab 
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  

�), Auszahlungen 
�), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden (0,4  Mio. �) sowie 
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le Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst änden des 
Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfa sst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlunge n 

oder Finanzanlagen. 
Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den 
Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu 

� für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im H aushaltsplan 2016 der Stadt 
� auf Auszahlungen von aktivierbaren 

er Weiterleitung der Investitionspauschale an die ab 
dem 01.01.2014 neu gegründete eigenbetriebsähnliche  Einrichtung �Tiefbaumanagement Neuss (TMN)�. Darüber  

�), Auszahlungen für 
�) sowie 
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3.3 Investitionen 
 
Im Haushaltsplan 2016 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 14,7 Mio. � veransc hlagt. 
Größere Investitionen, für die in 2016 Mittel veran schlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die 
Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführun g veranschlagt sind, gekennzeichnet (x): 
 

Projektnummer  
Bezeichnung 

Ansatz 
 

2016 

Zweckgeb. 
Einzahlung 

2016 

Gesamt- 
investition 

bisher 
bereit- 
gestellt 

 

 in T �  in T � in T � in T �  
7.12600000 � Kraftfahrzeuge, technische  
 Ausrüstung etc. (Feuerwehr) 

980 215 6.387 2.467  

7.12600005 � Umstellung auf digitales Funksystem 
  (Feuerwehr) 

100 - 335 161  

7.21100000 �  Ausstattung der Schulen mit neuen 
  Medien (Grundschulen) 

139 - 706 150  

7.21600002 �  Comenius-Schule 50 - 503 153  
7.21700000 �  Ausstattung der Schulen mit neuen 
  Medien (Gymnasien) 

114 - 642 187  

7.21800010 �  Gesamtschule Nordstadt 100 - 1.182 882  
7.21800012 �  Gesamtschule Norf 50 - 519 169  
7.27200000 �  Stadtbibliothek 275 - 1.445 311  
7.31500400 �  Beschaffung f. Übergangswohnheime 200 - 530 5  
7.36200001 �  Kinderspiel- und Tummelplätze 300 - 1.547 437  
7.36500005 �  Betreuungsplätze für Kinder unter 3  
 Jahren 

741 - 2.440 1.699  

7.36500011 �  Neue Kindertageseinrichtungen zur  
 Erfüllung des Rechtsanspruches 

1.358 - 4.063 1.255  

7.42400015 �  BZA Weckhoven � Kunstrasenplatz 900 - 900 0 X 
7.42400019 �  Fahrzeuge, Maschinen und Geräte  
 (Sportstätten) 

65 - 368 108  

7.42400046 -    BZA N.N.1 - Allwetterplatz 900  900 0 X 
7.51160001 �  Allgemeine Abwicklung  
 (Allerheiligen) 

181 - 16.596 16.234  

7.51168001 �  Erschließung Baugebiet B  
 (B-Plan 443) 

218 5.014 18.797 18.579  

7.55100010 �  Botanischer Garten 200 - 1.421 51  
7.55100013 �  St.-Sebastianus-Kloster 100 - 210 0 X 
7.55100052 �  Tucherstraße (B-Plan 320+434) 215 - 925 636  
7.55100057 �  Hammfeld II 30 - 572 442  
7.55100102 �  Maschinen, Fahrzeuge, Geräte  
 (Grünflächen) 

182 - 551 135  

7.55100114 �  Renaturierung Erftaue (1. BA) 50 - 200 0 X 
7.55100121 �  Blausteinweg (B-Plan 449) 80 - 670 0 X 
7.55100125 �  Umgestaltung Nordpark 85 - 615 0  
7.55100132 �  Erstellung Baumkataster 200 - 250 50  
7.55100135 �  Jostenbusch 280 - 380 0 X 
7.55100501 �  Öffentliches Grün (FW) 60 - 380 150  

 
Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen  für diese Aufwendungen an. Die Aufwendungen setzen  
sich aus Abschreibungen, Wartung und Instandsetzung etc. zusammen. Dieser Aufwand schlägt sich im 
Ergebnisplan nieder und muss dort durch entsprechende Erträge finanziert werden.  
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4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
 
 
Die Aufnahme von Krediten r
 
Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 
der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.0 48.539
 
 
4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 
      
 
Die NKF
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 
gegenüber. Nachfolgend
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF
Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen a
 
Die 
haben sich von 2005 bis 2016 wie folgt entwickelt:
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4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Aufnahme von Krediten r

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 
der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.0 48.539

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 
      Haushaltsjahren 2005 

Die NKF-Bilanz stellt in Absprach
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 
gegenüber. Nachfolgend
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF
Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen a

Die Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, 
haben sich von 2005 bis 2016 wie folgt entwickelt:

 

4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Aufnahme von Krediten r

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 
der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.0 48.539

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 
Haushaltsjahren 2005 

Bilanz stellt in Absprach
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 
gegenüber. Nachfolgend  werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF
Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen a

Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, 
haben sich von 2005 bis 2016 wie folgt entwickelt:

4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 
der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.0 48.539

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 
Haushaltsjahren 2005 � 2016 

Bilanz stellt in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF
Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen a

Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, 
haben sich von 2005 bis 2016 wie folgt entwickelt:

 

4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

egelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 
der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.0 48.539

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 
2016  

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF
Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen a

Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, 
haben sich von 2005 bis 2016 wie folgt entwickelt: 

4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

egelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 
der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.0 48.539 EUR vorgesehen. 

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF
Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen an die eingangs aufgeführten Einrichtungen.

Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, 
 

4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

egelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 

EUR vorgesehen. 

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF

n die eingangs aufgeführten Einrichtungen.

Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind

4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  

egelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist 

EUR vorgesehen.  

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 
an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tief baumanagement (TMN) sowie an die LuKiTa Neusser 
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF-Bilanz ausgewiesenen Brutto

n die eingangs aufgeführten Einrichtungen.

die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind

Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzun g festgelegt. Für das Jahr 2016 ist in der Haushaltssatzung 

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den 

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 

) sowie an die LuKiTa Neusser 
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
Bilanz ausgewiesenen Brutto

n die eingangs aufgeführten Einrichtungen.

die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind
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Westfalen (GO NRW). 

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
in der Haushaltssatzung 

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den  

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
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Bilanz ausgewiesenen Brutto

n die eingangs aufgeführten Einrichtungen.  

die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind
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Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investition en und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die 
in der Haushaltssatzung 

 

e mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der S tadt Neuss brutto dar; d.h. 
einschließlich der Restkapitalien aus den an die Inf rastruktur Neuss AöR, an das Gebäudemanagement (GMN ), 

) sowie an die LuKiTa Neusser 
Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen 
Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höh e 

werden die Nettoverbindlichkeiten, also die  Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, 
Bilanz ausgewiesenen Brutto-

die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, 



�

�

�

�

�E�

 
Der Schuldenstand hat sich von 2005 nach 2006 verringert, weil mit der Gründung der eigenbetriebsähnli chen 
Einrichtungen �Gebäudemanagement der Stadt Neuss� u nd �Städtische Friedhöfe Neuss� Darlehen auf diese 
übertragen wurden. Im Rahmen der Ausgliederung wurd en Kredite in Höhe von 150 Mio. � auf das 
Gebäudemanagement und 3 Mio. � auf die Städtischen Friedhöfe Neuss übertragen. 
 
Die Verringerung des Schuldenstandes von 2013 nach 2014 ist im Wesentlichen auf die Gründung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung �Tiefbaumanagemen t der Stadt Neuss� zum 01.01.2014 zurückzuführen. I m 
Rahmen der Ausgliederung aus dem Städtischen Hausha lt wurden Kredite in Höhe von 42,4 Mio. � auf das 
Tiefbaumanagement übertragen.  
 
Bei dem für das Jahr 2016 aufgeführten Schuldenstan d des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um 
eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2015 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für da s 
Haushaltsjahr 2015. 
 
Der Zeitpunkt der Aufnahme langfristiger Darlehen ist nicht nur von der jeweiligen Liquiditätssituatio n der Stadt 
Neuss, sondern auch von der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt abhängig. Die in der Graphik dargestellt e 
Entschuldung bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2011 und 01.01.2015 gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahr ist unter anderem darauf zurückz uführen, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Ka pitalmarkt 
auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächs t verzichtet wurde. Die benötigte Liquidität wurde durch die 
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sich ergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich gering er waren 
als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten e rhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haush alt erzielt 
werden.  
 
Bei der Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt Neuss ist daher auch die Entwicklung der 
Kredite, die die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat, zu 
betrachten. 
 
Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung de r Stadt Neuss (Kernhaushalt) hat sich in den vergangenen 
Jahren wie folgt entwickelt (der dargestellte Betrag zum 01.01.2016 ergibt sich aus der Fortschreibung des 
Bestandes zum 01.01.2015 mit dem Liquiditätssaldo d es Finanzplanes für das Jahr 2015): 
 

Stand Bestand 
  Kredite zur 
  Liquiditäts- 
  sicherung 
   - EUR - 

01.01.2007 15.437.976 
01.01.2008 28.542.000 
01.01.2009 0 
01.01.2010 23.697.968 
01.01.2011 49.000.192 
01.01.2012 57.431.755 
01.01.2013 57.254.970 
01.01.2014 34.650.460 
01.01.2015 36.809.503 
01.01.2016 29.829.620 

 
Auf Basis der oben aufgeführten Darstellung der lan gfristigen Darlehensverbindlichkeiten des Kernhaushaltes 
gegenüber Kreditinstituten hat sich die pro Kopf-Ve rschuldung in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: 
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Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die de m Kernhaushalt zuzuordnen sind, 
wird sich in den Jahren 2015 bis 2020 unter Berücks ichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der 
Finanzplanung wie folgt entwickeln: 
 

Stand 
allg. Haushalt 
zum Stichtag 

 

Schulden 
Sollstand 
Insgesamt 
- in T � - 

Haushalts- 
jahr 

Kreditauf- 
nahme 

(Zugang) 
- in T � - 

Tilgung 
(Abgang) 

 
- in T � - 

Netto-Ver- 
schuldung 

 
- in T � - 

01.01.2015 33.238 2015 1.841 5.097 -  3.256 
01.01.2016 29.982 2016 3.049 2.171 +    878 
01.01.2017 30.860 2017 5.103 2.336 + 2.767 
01.01.2018 33.627 2018 0 1.919 -  1.919 
01.01.2019 31.708 2019 0 1.851 -  1.851 
01.01.2020 29.857     

 
 
Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt  Neuss bis 
Ende 2014 ihre Kreditermächtigung für das Jahr 2013  in Höhe von insgesamt 3.668.000 � noch nicht in An spruch 
genommen und umzuschuldende Kredite von insgesamt 3.312.226 � noch nicht wieder neu aufgenommen. 
Hierdurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für de n städtischen Haushalt erzielt werden.  
 
Die sich aus der Haushaltsplanveranschlagung für di e Jahre 2015 bis 2019 resultierende Entschuldung um -
 3,4 Mio. � ist darauf zurückzuführen, dass das Inv estitionsvolumen der Stadt Neuss im Planungszeitraum einen 
geringeren Kreditbedarf erfordert. Dies führt dazu,  dass die Tilgungsleistungen der Darlehen höher sind  als der 
veranschlagte Kreditbedarf, wodurch sich eine Entschuldung ergibt.  
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4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren D arlehen 
 
Die im Haushalt 2016 veranschlagte Tilgung für die D arlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, belä uft 
sich auf insgesamt 2,171 Mio. �. Sie wurde berechne t vom Schuldenstand am 31.12.2014 zuzüglich der für  2015 
veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.  
 
Die Tilgungsleistungen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind, haben sich in den letzten 
Jahren wie folgt entwickelt: 
 
 

Jahr Tilgungsleistung Datenstand 
2004 5,211 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2005 6,402 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2006 1,890 Mio. � (Rechnungsergebnis) *1) 
2007 0,993 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2008 5,461 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2009 4,287 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2010 3,283 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2011 3,091 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2012 2,873 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2013 6,069 Mio. � (Rechnungsergebnis) 
2014 6,163 Mio. � (vorl. Rechnungsergebnis) *2) 
2015 5,097 Mio. � (Haushaltsansatz)  
2016 2,171 Mio. � (Haushaltsansatz) 

 
 
*1) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eig enbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudemanagement der Stadt Neuss und Städtische Friedhöfe 

Neuss zum 01.01.2006 beschlossen. Die auf diese Bereiche entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. 
 
*2) Der Rat der Stadt Neuss hat zum 01.01.2014 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Tief baumanagement der Stadt Neuss sowie der LuKiTa 

Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH beschlossen. Die auf diesen Bereich entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht 
berücksichtigt. 
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5. Formelles Verfahren:
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer auf
und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sit zung zu 
beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene  Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 
Aufsich
GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 
eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorge
(§§
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den
wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 
Hebesatzsatzung 
deklaratorische Bedeutung haben. 
 
Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht
die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet  werden, die notwendig sind, um den g
Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfe n nicht begonnen werden.
 
 
 
 
Neuss, im Februar 2016
Der Bürgermeister
In Vertretung
 
 
 
 
 
 
Frank Gensler
Stadtkämmerer und 
Erster Beigeordneter 
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Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer auf
und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sit zung zu 
beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene  Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vo r Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§
GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 
eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorge
(§§ 75, 76 GO NRW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den
wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 
Hebesatzsatzung 
deklaratorische Bedeutung haben. 

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht
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und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sit zung zu 
beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene  Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 

tsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vo r Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§
GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 
eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorge

76 GO NRW). 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den
wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 
Hebesatzsatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in §
deklaratorische Bedeutung haben. 

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht
die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
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Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfe n nicht begonnen werden.

Neuss, im Februar 2016 
Der Bürgermeister  
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Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 

beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in §
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Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht
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tsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vo r Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§
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Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den
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Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 

beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in §

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht  werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über 
die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet  werden, die notwendig sind, um den g
Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfe n nicht begonnen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer auf
und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sit zung zu 
beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene  Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 

tsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vo r Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§
GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 
eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorge sehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den
wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 

beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in §

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über 

die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet  werden, die notwendig sind, um den g
Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfe n nicht begonnen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer auf zustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen 
und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sit zung zu 
beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene  Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 

tsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vo r Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§
GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 

sehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den
wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 

beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in §

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über 

die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet  werden, die notwendig sind, um den g
Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfe n nicht begonnen werden.

zustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen 
und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sit zung zu 
beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene  Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der 

tsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vo r Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§
GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 

sehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den B eratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen 
wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 

beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur 

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über 

die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet  werden, die notwendig sind, um den g
Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfe n nicht begonnen werden. 

zustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen 
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sehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 25.09.2015 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren 
Fraktionen und Fachausschüssen 

wurde am 03.12.2015 im Finanzausschuss über den Haus haltsplan 2016 beraten. Am 18.12.2015 hat der Rat der 
Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüb er hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine 

6 der Haushaltssatzung nur 

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die 
werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über 

die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehe nde Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendu ngen 
dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet  werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der 
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Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung 

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss 
für das Jahr 2016 �

�
1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den 

Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW) 
01.09.2015 

 
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch  den Bürgermeister  

(§ 80 (1) GO.NRW) 
03.09.2015 

 
3. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der 

Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW) 
25.09.2015 

 
4. Bekanntgabe in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, das s der Entwurf der 

Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des 
Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfüg bar gehalten wird (§ 
80 (3) GO.NRW) 

07.10.2015 

 
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)    07.10.2015 - 

18.12.2015  
 

6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der 
Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW) 

  12.10.2015 - 
30.10.2015 

 
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im 

Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)  
03.12.2015 

 
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit A nlagen  

(§ 80 (4) GO.NRW) 
18.12.2015 

 
9. Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW) 01.03.2016 

�
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen im  Voraussichtlich fällige Auszahlungen 
Haushaltsplan des Jahres 2016  
            

  2017 2018 2019 2020 2021 
  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

1 2 3 4 5 6 

Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -      
aus 2016:             

Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -      
aus 2016:   920         

Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -      

aus 2016:               

Produktbereich 040 - Kultur -      

aus 2016:   29         

Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -      

aus 2016:               

Produktbereich 060  - Kinder-, Jugend- und  Familienhilfe -      

aus 2016:              

Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -      

aus 2016:                

Produktbereich 080  - Sportförderung -      

aus 2016:             

Produktbereich 090           

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation en -      

aus 2016:           

Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -      

aus 2016:               

Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -      

aus 2016:               

Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -      

aus 2016:        

Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -      

aus 2016:   350         

Produktbereich 140 - Umweltschutz -      

aus 2016:               

Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -      

aus 2016:               

Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -      

aus 2016:               

Produktbereich 170 - Stiftungen -      

aus 2016:           

Summe 1.299 0 0 0 0 

Nachrichtlich:           

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen  5.103 0 0   
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb indlichkeiten 
        

Art 

Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher 
am Ende Stand zu Stand zum 

  Beginn des  Ende des 
  Haushaltsjahres Haushaltsjahres 

2014  2016 2016 
        

  TEUR TEUR TEUR 
  1 2 3 
1. Anleihen 0 0 0 
        
2. Verbindlichkeiten aus Krediten       
    für Investitionen       
  2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0 
  2.2 von Beteiligungen 0 0 0 
  2.3 von Sondervermögen 0  0 0 
  2.4 vom öffentlichen Bereich 0  0 0 
       2.4.1 vom Bund 0 0 0 
       2.4.2 vom Land 289 272 254 
       2.4.3 von Gemeinden (GV) 51 45 40 
       2.4.4 von Zweckverbänden 0  0 0 
       2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0  0 0 
       2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-       
               rechnungen 0 0 0 
  2.5 vom privaten Kreditmarkt *)       
       2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 184.509 173.352 166.324 
       2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0  0 0 
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur        
    Liquiditätssicherung       
       3.1 vom öffentlichen Bereich 0  0 0 
       3.2 vom privaten Kreditmarkt  119.967 112.987 116.408 
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die       
    Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-       
    Kommen  2.556 2.556 2.556 
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und       
    Leistungen  17.368 17.368 17.368 
6. Verbindlichkeiten a. Transferleistungen  3.238 3.238 3.238 
7. Sonstige Verbindlichkeiten  16.546 16.546 16.546 
8. Erhaltene Anzahlungen 2.362 2.362 2.362 

8. Summe aller Verbindlichkeiten 346.887 328.727 325.096 
  
Nachrichtlich:       
        

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung       
von Sicherheiten:       
> Bürgschaften  118.112  118.112 118.112 

 

*)   Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Da rlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die 
      im Rahmen der Überführung in eine eigenbetrie bsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss  (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement 
      der Stadt Neuss (GMN), die  Städtischen Friedhö fe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) und an die LuKiTa  
      Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Di esen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2014 beliefen 
      sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN und LuKiTa auf insgesamt 151.611 TEUR.  
      Im Vorbericht zum Haushaltsplan werden dagegen nur die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind. 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil A: Geldleistungen 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

�

�

Nr. Fraktion, Gruppe, Jahres- Erläuterung
Ratsmitglied rechnung

2016 2015 2014
� � �

1 2 3 4 5 6

1 CDU (27) 206.339,63 207.333,64 202.831,26 Die Zuwendungen an die Fraktionen und die  
fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 

2 SPD (19) 147.921,96 148.621,45 136.936,11 2014-2020 ergeben sich aus dem Beschluss
des Rates der Stadt Neuss vom 04.07.2014.

3 Bündnis 90/Die Grünen (7) 60.295,28 60.553,17 59.910,0 9
Die Zuwendungen setzen sich jeweils 

4 FDP (7) 60.295,28 60.553,17 59.910,09 zusammen aus dem:
> Sockelbetrag je Fraktion 9.180 �

5 Die Linke (3) 31.086,63 31.197,07 17.830,60
> Personalkostenzuschuss (entsprechend 

6 AfD (2) 23.784,42 23.858,05 13.552,48    Fraktionsstärke ) derzeit je Stelle 46,377,70 � 
   ab dem 01.03.2016 47.537,14 �

7 UWG/BIG (2) 23.784,42 -- 14.165,65 > Sachkostenzuschuss (entsprechend der
   Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 �

8 Fraktionslos */** 3.688,39 11.065,16 9.128,78
Summe je fraktionsloses Mitglied: 3.688,39 �

Summe 557.196,00 543.181,72 514.265,06
* Entscheidung über Höhe der Zuschussmittel gem. § 56 (3) GO
**Bis 2015 gab es 3 fraktionslose Ratsmitglieder; ab 2016 nur noch 1 fraktionsloses Ratsmitglied
*** Fraktion UWG bis 5/2014; Zusammenschluss UWG/ BIG ab 11/2015

Im Haushaltsplan enthalten

Fraktion:

Zweckbestimmung mehr (+) Erläuterung
2016 2015 weniger (-)

� � �

1 2 3 4 5

1. Gestellung von Personal der kommunalen 
Körperschaft für die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des Informationsaus-tauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 0 0 0

1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 
(Fraktionsassistenten) 0 0 0

1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0 0 0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 

Fraktionssitzungen
CDU-Fraktion 4.755,01 4.755,01 0,00
SPD-Fraktion 2.833,15 2.833,15 0,00
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 204,52 204,52 0,00
FDP-Fraktion 153,39 153,39 0,00
Linke - Fraktion 0,00 0,00 0,00
AfD - Fraktion 0,00 0,00 0,00
UWG / BIG 0,00 0,00 0,00

4. Bereitstellung von Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 0 0 0
4.2 sonstiges Büromaterial 0 0 0

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten  für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, 

Beleuchtung) 0 0 0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 0 0 0
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 0 0 0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen 0 0 0

6. Sonstiges 0 0 0

Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für 
Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 
12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort;  

Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden 
Raumbuchungen für das Jahr 2015 und 2016 geschätzt.

Geldwert



�

�

�

�

0@�

Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neu ss 
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Gremium 2001 2002 2011 Durchschnitt
Rat 9 10 8 8 3) 8 8 3) 9 8 2) 8 9 2) 7 7 9 2) 8 2) 7 8,3
Hauptausschuss 6 7 7 3) 5 2) 9 8 4) 8 2) 6 6 5) 7 5) 6 5) 6 5) 5 5) 4 4 6,4
Rechnungsprüfung 1 2 1 1 1 1 3) 1 2 2) 0 1 2 1 1 3 3) 1 1,3
Finanzausschuss 5 4 3 2) 3 5 3 1) 5 5) 5 2) 5 5 4 4 5 2 4 4,1
Beteiligungsausschuss 1 5 1,0
Planung+Stadtentwicklung 7 9 8 3) 6 7 6 7 9 3) 6 8 2) 8 6 6 6 6 7,1
Bauausschuss 5 5 5 4 5 2) 6 6 2) 6 5 5 5 4 4 4 4 4,9
Anregungen+Beschwerden 3 4 1 2 3 2) 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2,6
Umwelt+Grünflächen 3 3 3 3 3 3 3) 4 6 2) 4 4 4 4 4 4 2) 4 3,7
Wirtschaft+Liegenschaften 7 7 6 5 8 7 7 2) 6 6 2) 6 5 6 5 4 5 6,1
Jugendhilfeausschuss 5 5 5 2) 3 5 2) 4 4 2) 4 4 5 2) 5 2) 3 6 3) 3 6 3) 4,4
Kulturausschuss 3 6 4 2) 4 5 2) 4 3) 4 5 2) 4 6 3) 5 4 4 4 5 2) 4,4
Schulausschuss 6 6 4 2) 5 7 3 3) 5 2) 4 4 6 3) 4 5 2) 5 2) 4 4 4,9
Sozialausschuss 3 3 4 3 5 4 4 4 2) 4 4 4 3 3 3 4 3,6
Sportausschuss 5 5 3 3 5 3 2) 4 4 2) 3 3 2 2 3 3 4 2) 3,4
Wahlausschuss 0 0 3 6 0 0 0 1 2) 4 0 0 0 1 2 2 1,2
BZA Holzheim 4 3 3 3 2) 3 3 3) 4 2) 3 3 2) 3 3 2 2 2 3 2,9
BZA Norf 5 3 3 2 3) 3 3 2) 4 2) 4 2) 3 2) 4 2) 4 2) 4 2) 4 2) 3 4 2) 3,5
BZA Rosellen 4 4 3 2) 3 1) 3 3) 3 3) 6 1) 5 3) 2 3 5 3) 4 2) 3 3 4 2) 3,6
BZA Uedesheim 4 3 4 3) 3 1) 3 3 4 5 3) 2 3 3 4 2) 3 2 3 3,3
Ausländerbeirat/ Integrationsrat 3 2 1 2 4 2) 4 2) 4 5 2) 5 2) 5 4 4 4 4 4 3,6

SUMME 88 91 79 74 92 78 93 94 81 90 83 76 80 70 86 83,5

*  Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen
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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 

 

 

Eigenkapital ��*%
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2007 '��
������ 819.891 76.767 896.658
  [1],[2]

2007 '��
������ 819.891 0 76.767 - 11.813 884.845

2008 '��
������ 819.891 0 64.954 + 8.336 893.181

2009 '��
������ 819.891 0 73.290 - 19.955 873.226

2010 '��
������ 819.891 0 53.335 - 21.707 851.519

2011 '��
������ 819.891 0 31.628 - 22.989 828.530

2012 '��
������ + 215 820.106 - 9.113 8.639 - 8.639 810.993
  [4]

2013 '��
������ - 5.696 805.297 0 0 + 11.940 817.237
  [5]

2014 '��
������ + 391 805.688 0 11.940 - 8.873 808.755
  [6]

2015 '��
������ 805.688 0 3.067 0 808.755
  [7]

2016 '��
������ 805.688 0 3.067 0 808.755

2017 '��
������ 805.688 - 22.069 3.067 - 3.067 783.619

2018 '��
������ 783.619 - 15.557 0 0 768.062

2019 '��
������ 768.062 - 10.692 0 0 757.370
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  [3]

  [8]

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum  01.01.2007 sowie
der Jahresabschlüsse 2007 bis 2014 wird sich unter B erücksichtigung

der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Ausgleichsrücklage
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Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12. 2014 
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Übersicht über die gebildeten Budgets  
und den dazu getroffenen Regelungen 

�
Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden die Budgets auf Ebene der Dezernate 
(Organisationseinheiten) gebildet. Diese unterteilen sich in allgemeine Teilbudgets und Sonderbudgets. 
 
Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen: 
§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit  
 
� Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets (allgemeine Teil- und Sonderbudgets) sind 

grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. 
� Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen der allgemeinen Teilbudgets bzw. der 

Sonderbudgets einseitig deckungsfähig zugunsten der  Investitionsauszahlungen der entsprechenden 
Budgets, soweit entsprechende konsumtive Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen. 

 
Ausnahmen 
� Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig  zu ihren Lasten: 

� Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 
� Abschreibung für Abnutzung. 

� Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen 
Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. 

� Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-
Infrastruktur im Produkt 010.111.201.001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den 
Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im H aushalt. 

� Personalaufwendungen/-auszahlungen sind dezernatsü bergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 
§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit � 
 
� Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen z u Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche 

gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. 
� Die Landeszuwendungen der Investitionsmaßnahmen si nd zweckgebunden für die Ausgaben innerhalb der 

jeweiligen Maßnahme. Mehreinnahmen berechtigen zur M ehrauszahlungen. 
� Die Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind auf Ebene der Produktsachkonten im 

Anschluss an das jeweilige Budget dargestellt. 
 
Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte 
Wie aus der nachfolgenden Budgetübersicht hervorgeh t, werden den einzelnen Budgets die jeweiligen 
Teilbudgets mit den dazugehörigen Produkten zugeordn et. 
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Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte 
Budgetart Budget Budgetbezeichnung  Produkt Produktbezeichnung Seiten 

 

BM - Zentrale Verwaltung - 
Allg. Budget 001 110 100 Personal- und 

Verwaltungsmanagement 
010.111.130.000 
 

Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur 
Geschlechtergerechtigkeit 

80 

010.111.131.000 Vertrauensperson für Schwerbehinderte  81 
   010.111.200.000 Gemeindeorgane 82 
   010.111.201.001 IT-Steuerung  84 
   010.111.201.002 Datenschutz  86 
   010.111.201.003 Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz  88 

010.111.201.004 Gesundheitsmanagement 89 
   010.111.310.001 Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung 90 
   010.111.310.002 Betriebliches Eingliederungsmanagement 92 
   010.111.311.001 Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten  94 
   010.111.311.002 Personal- und Tarifangelegenheiten  96 
   010.111.311.003 Finanzielle Nebenleistungen 98 
   010.111.311.004 Personalabrechnung  99 
   010.111.510.001 Organisation  100 
   010.111.510.002 Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen 102 
   010.111.510.003 Zentrale Post- und Kopierstelle 104 

010.111.510.004 Zentrale und Dezentrale Steuerung 106 
   010.111.600.000 Personalvertretung 108 
   010.111.300.002 Öffentlichkeitsarbeit 109 
   010.111.300.003 Repräsentation u. Städtepartnersch aften 111 
 001 130 100 Amt f. Pressearbeit u. neue 

Medien 
010.111.300.001 Presseangelegenheiten, Kommunikation, Internet 113 

 001 140 100 Rechnungsprüfungsamt 010.111.700.001 Du rchführung von Prüfungen 115 
 001 150 100 Gemeindeorgane 010.111.100.000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und 

sonstigen Gremien sowie Ratsfraktionen 
116 

 001 300 100 Rechtsamt 010.111.320.001 Rechtsangelegenheiten 118 

   010.111.320.002 Versicherungen und Schadensregulierungen 119 
 001 310 100 Antikorruption / Zentrale 

Vergabestelle 
010.111.531.000 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle 121 

 

2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen  und Liegenschaften 
Allg. Budget 002 120 100 Wirtschaftsförderung und  020.121.100.000 Statistik und Stadtforschung 126 

  Statistik 150.571.100.000 Wirtschaftsförderung 127 
 002 200 100 Finanzverwaltung 010.111.400.000 Finanzsteuerung und �service 129 

   010.111.401.001 Geschäftsbuchführung 130 
   010.111.401.002 Zahlungsabwicklung und Buchung 131 
   010.111.401.003 Vollstreckung 133 
   010.111.401.004 Insolvenzen 135 

   010.111.402.000 Steuern und Abgaben 136 
 002 250 100 Beteiligungsmanagement 010.111.425.000 Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss  137 

Sonderbudget 002 250 110 Abfallwirtschaft 110.537.200.000 Abfallwirtschaft 138 
 002 250 111 Straßenreinigung 120.545.400.000 Straßenr einigung 139 

Allg. Budget 002 620 100 Vermessungswesen 090.511.200.000 Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) 
i.S.d. VermessungskatasterG NRW  

140 

      

3 - Jugend und Soziales, Sport, Ordnung und Rettungswesen 
Allg. Budget 003 100 100 Dezentrale Steuerung 010.111.412.000 Dezentrale Steuerung Dezernat 3 145 
 003 320 100 Ordnungswesen 020.122.300.001 Maßnahme n zur allgemeinen Gefahrenabwehr 146 
   020.122.300.002 Maßnahmen zur allgemeinen Ordnun gserhaltung 148 
   020.122.300.003 Maßnahmen als Service für Dritte  150 
   020.122.310.001 Gewerbeservice 151 
   020.122.310.002 Gewerbeüberwachung 153 
   020.122.320.001 Meldeangelegenheiten 155 
   020.122.320.002 Ausweisangelegenheiten 157 
   020.122.320.003 Sonstige Leistungen 159 
   020.122.330.001 Staatsangehörigkeits- und 

Einbürgerungsangelegenheiten 
160 
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Allg. Budget 003 320 100 Ordnungswesen 020.122.330.002 Aufenthalts-, Arbeits- und 
Integrationsangelegenheiten 

161 

   020.122.330.003 Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen 
Ausländerangelegenheiten 

162 

   020.122.330.004 Besonderes Ausländerrecht 163 
   020.122.340.001 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 165 
   020.122.340.003 Eheschließungen und sonstige Beur kundungen 166 
Sonderbudget 003 320 110 Wahlen 020.121.200.001 Wahlen 167 
 003 320 111 Märkte 150.573.230.000 Städtische Kirme sse und Märkte 168 

Allg. Budget 003 500 100 Sozialverwaltung 010.111.110.000 Integrationsrat 169 
   020.122.321.000 Rentenversicherung 170 
   050.311.100.000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII 171 
   050.315.200.000 Seniorenforum 173 
   050.315.210.000 Obdachlosenunterkünfte 174 
   050.315.211.000 Hin- und Herberge 176 
   050.315.220.000 Haus Lebensbrücke 178 
   050.321.100.000 Kriegsopferfürsorge 180 
   050.321.101.000 Schwerbehindertenfürsorge 181 
   050.331.100.000 Förderung der Wohlfahrtspflege  182 
   050.351.100.000 Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG) 183 
   050.351.300.000 Hilfe bei Wohnproblemen 184 
   050.351.310.000 Veranstaltungen für soziales Lebe n  186 
   050.351.330.000 Sprachförderung und Integration 1 87 
   050.351.350.000 Sonstige soziale Angelegenheiten 189 
   050.351.370.000 Wohngeld 190 

   100.522.201.000 Wohnungsaufsicht 191 
Sonderbudget 003 500 110 Asylbewerber/ Aussiedler 050.313.100.000 Durchführung Asylbewerberleistungsges etz 192 

   050.315.230.000 Übergangswohnheime 194 
 003 500 111 Rettungswesen 020.127.500.000 Rettungsdienst 196 

Allg. Budget 003 511 100 Jugendhilfe in allgemeinen  050.341.100.000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 198 
  Lebenslagen 050.343.100.000 Betreuungsstelle 199 
   060.362.100.001 Kinder- und Jugendarbeit 201 
   060.363.200.001 Ambulante Jugendsozialarbeit 203 
   060.363.230.001 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, 

Beistandsschaften 
205 

   060.366.500.000 Einrichtungen der Jugendarbeit 206 
Sonderbudget 003 511 110 Kindertageseinrichtungen 060.361.410.000 Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen 209 

   060.365.400.000 Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen 211 
Allg. Budget 003 512 100 Jugendhilfe in besonderen  060.362.100.002 Gemeinwesenarbeit 214 

  Lebenslagen 060.363.210.002 Kinderschutz 216 
   060.363.222.000 Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen 

Verfahren 
218 

   060.363.231.000 Adoptionsvermittlung 219 
   060.367.600.000 Jugend- und Drogenberatungsstelle 220 
   060.367.610.000 Psychologische Beratungsstelle 222 
   060.367.620.000 Betreute Wohnformen 224 
   060.367.640.000 Sonstige Einrichtungen 225 

Sonderbudget 003 512 110 Unterbringung Kinder 060.363.200.002 Stationäre Jugendsozialarbeit 226 
   060.363.220.000 Förderung der Erziehung in der Fam ilie 227 
   060.363.221.001 Hilfe zur Erziehung 229 
   060.363.221.002 Hilfe für junge Volljährige 231 

�
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4 - Schule, Bildung und Kultur 
Allg. Budget 004 400 100 Schulen 030.211.100.000 Grundschulen 240 

   030.212.110.000 Hauptschulen 243 
   030.215.120.000 Realschulen 245 
   030.216.160.000 Sekundarschulen und Fördermaßnahmen 247 
   030.217.130.000 Gymnasien 249 
   030.218.140.000 Gesamtschulen 251 
   030.221.150.000 Förderschulen 254 
   040.263.300.001 Musikschule 256 
   170.242.100.000 Steins-Stiftung 258 

Sonderbudget 004 400 110 Betreuung Kinder 030.211.101.000 Betreuung Kinder (OGS) 259 

Allg. Budget 004 410 100 Kultur 040.252.100.001 Kulturforum Alte Post 261 
   040.252.130.001 Clemens-Sels-Museum 263 
   040.252.140.001 Stadtarchiv  266 
   040.252.140.004 Stadtarchiv - Zwischenarchiv 268 
   040.261.200.000 Veranstaltungen 270 
   040.261.201.000 Förderung von Kunst und Kultur 272 
   040.271.110.001 Volkshochschule  275 
   040.272.120.001 Stadtbibliothek 277 

 

6 - Planung, Bau, und Verkehr 
Allg. Budget 006 610 100 Planung 090.511.100.001 Flä chennutzungs- und Generalplanung  292 

   090.511.100.002 Städtebau, verbindliche Bauleitplanu ng  296 
   090.511.100.006 Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung 298 
   090.511.110.000 Verkehrsplanung  300 
   100.523.301.000 Bodendenkmalpflege 302 
   130.551.100.000 Entwurf und Neubau von allgemeinen ö ffentlichen 

Grünanlagen 
304 

Sonderbudget 006 610 110 Allerheiligen 090.511.120.000 Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen 315 

Allg. Budget 006 630 100 Bauberatung und  100.521.100.001 Baurechtliche Genehmigungen 322 
  Bauordnung 100.521.100.002 Ordnungsbehördliche Maßn ahmen 324 
   100.521.100.003 Bauberatung 325 
   100.521.100.004 Information und Auskünfte 326 

 006 680 100 Bauverwaltungsamt 100.523.300.000 Denkmalschutz und -pflege 327 
   120.541.100.001 Städtebauliche Verträge 328 
   120.541.100.002 Beiträge 329 
   120.541.100.003 Straßenrechtliche Maßnahmen 331 

 006 690 100 Verkehrsangelegenheiten 020.122.350.001 Allgemeine Verkehrslenkung 332 
   020.122.350.002 Besondere Verkehrslenkung 334 
   020.122.350.003 Überwachung des ruhenden Verkehrs 33 6 
   020.122.350.004 Überwachung des fließenden Verkehrs  338 
   150.573.220.000 Anschlagsäulen und Plakattafeln 340 

      

7 �  Umwelt, Sport und Brandschutz  

Allg. Budget 007 190 100 Amt für Umwelt und 
Stadtgrün 

130.551.101.001 Betrieb und Unterhaltung von öffent lichen 
Grünanlagen 

346 

   130.551.101.002 Serviceleistungen für Dritte 350 
   140.561.100.000 Umwelt- und Altlastenmanagement 351 

 007 370 100 Amt für Brandschutz 020.126.400.000 Ge fahrenabwehr 353 
020.126.410.000 Gefahrenvorbeugung 356 
020.128.600.000 Dienstleistungen für Dritte 357 

 007 520 100 Sport 080.421.100.000 Sportförderung 358 
   080.424.200.000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 360 
   080.424.210.000 Lehrschwimmbecken St. Konrad  365 
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Zentralhaushalt 
Allg. Budget 900 900 900 Zentrale Finanzwirtschaft 010.111.312.000 Allgemeine Personalwirtschaft 374 

   010.111.540.000 Gebäudemanagement 376 
   050.312.100.000 Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss 377 

   070.411.100.000 Krankenhauswesen 378 
   100.522.200.000 Wohnungsbauförderung 379 
   110.531.100.000 Elektrizitätsversorgung 381 
   110.532.110.000 Gasversorgung 382 
   110.533.120.000 Wasserversorgung 383 
   120.547.600.000 ÖPNV 384 
   150.573.200.000 Neusser Marketing GmbH & Co. KG 385 
   150.573.201.000 Liegenschaften und Vermessung Neuss 386 
   150.573.202.000 Tiefbaumanagement  387 
   150.573.210.000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 388 
   160.611.100.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 

Umlagen 
390 

   160.612.110.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 392 
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Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichhe it für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Maßnah men, Personalauswahl, Beratung, 
Publikationen, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplanes, Umfeldförderung zur tats ächlichen Durchsetzung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Neuss über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Publikati onen, Kontakte, Beratungen und 
Stellungnahmen für politische Gremien.  
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Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 95 IX. Buch Sozialgesetzbuch u. a. die Förderung der Eingliederung und Vertretung 
der Interessen der schwerbehinderten und deren gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Wahrnehmung der Aufgaben wird die 
gewählte Vertrauensperson für diese Tätigkeit freig estellt.  
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Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der Dezernenten  
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Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde der IT-Bereich aus dem Amt 11 herausgelöst. In diesem Zuge wurd e die Produktnummer 
beibehalten und die nicht die IT betreffenden Sachkonten (Info-Line und Notfallmanagement) dem neu gebildeten Produkt 010.111.510.004 - 
Zentrale und Dezentrale Steuerung - zugeführt. 
Die übrigen Sachkosten wurden anteilig auf beide Pr odukte aufgeteilt. 
 

Aufgaben: 
 - IT-Strategie, IT-Organisation, IT-Controlling, IT-Sicherheit, e-Government  
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